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Entwurf eines Begleitgesetzes zur zweiten Föderalismusreform 
 

 
A. Problem und Ziel 
 
Der Entwurf steht im Zusammenhang mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes (GG) (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) und dient 
der Umsetzung der Beschlüsse der gemeinsamen Kommission von Bundestag und 
Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Das betrifft 
zum einen die notwendigen einfach-gesetzlichen Folgeregelungen zu den Grundge-
setzänderungen. Darüber hinaus sind im Bereich der Steuerverwaltung Effizienzpo-
tenziale vorhanden, die es im gemeinsamen Interesse von Bund, Ländern und Ge-
meinden konsequent zu heben gilt. 
 
 
B. Lösung 
 
Verabschiedung dieses Gesetzes. 
 
Das Stabilitätsratsgesetz (Artikel 1) dient der Einrichtung eines Systems regelmäßi-
ger Haushaltsüberwachung zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen gemäß Artikel 
109a GG. Das Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 Grundgesetz (Artikel 2) regelt 
insbesondere das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Netto-
kreditaufnahme im Bundeshaushalt und zur Kontrolle der Einhaltung der Obergrenze 
im Haushaltsvollzug. Das Konsolidierungshilfengesetz (Artikel 3) regelt die bundes-
gesetzlichen Vorgaben für die Gewährung von Konsolidierungshilfen der bundes-
staatlichen Gemeinschaft. Das Gesetz über die Verbindung der informationstechni-
schen Netze des Bundes und der Länder (Artikel 4) konkretisiert Artikel 91c Absatz 4 
GG und regelt insbesondere die Errichtung und den Betrieb des Verbindungsnetzes 
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durch den Bund. Das Bundeskrebsregisterdatengesetz (Artikel 5) regelt die bundes-
weite Zusammenführung und Auswertung der Daten der Landeskrebsregister und 
die Einrichtung eines Zentrums für Krebsregisterdaten beim Robert Koch-Institut. 
 
Der Steigerung der Effizienz und Effektivität des Steuervollzugs dienen folgende 
Maßnahmen: 
 

• Die Kompetenzen des Bundes im Bereich der Außenprüfung werden gestärkt. 
• Insbesondere zum Zwecke einer belastbaren Gesetzesfolgenabschätzung 

stellen die Länder dem Bund künftig anonymisierte Steuerdaten zur Verfü-
gung. 

• Es erfolgt eine Präzisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Ab-
schluss von Zielvereinbarungen i. S. eines Verwaltungs-Controllings zwischen 
Bund und Ländern. 

• Außerdem ist vorgesehen, das Steuerabzugsverfahren für beschränkt Steuer-
pflichtige beim Bundeszentralamt für Steuern zu zentralisieren. 

• Schließlich wird die Verwaltungskompetenz für die Versicherungsteuer, die als 
Bundessteuer bislang von den Ländern im Auftrag des Bundes verwaltet wird, 
im Interesse einer vollständigen Kompetenzentflechtung auf den Bund über-
tragen. Im Zuge dessen wird aus Gründen der Verwaltungseffizienz auch die 
Verwaltungskompetenz für die Feuerschutzsteuer, deren Ertrag den Ländern 
zusteht und die enge thematische Berührungspunkte mit der Versicherung-
steuer aufweist, ebenfalls dem Bund zugewiesen. Zugleich werden bisher be-
stehende materiellrechtliche Überschneidungen zwischen Versicherungsteuer 
und Feuerschutzsteuer und damit einhergehende Abgrenzungsprobleme 
durch eine trennscharfe Neuregelung von Steuertatbeständen in den betref-
fenden Gesetzen beseitigt. Eine gesetzlich vorgesehene Evaluierung soll zu-
dem gewährleisten, dass das Feuerschutzaufkommen nicht unter einen So-
ckelbetrag sinkt. 

 
 
C. Alternativen 
 
Keine 
 
 
D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 
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Das Ausführungsgesetz zu Artikel 115 Grundgesetz (Artikel 2) gewährleistet die 
langfristige Tragfähigkeit des Bundeshaushalts und sichert zugleich die finanziellen 
Handlungsspielräume zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben. Die Maßnahmen im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung dienen der Verbesserung der Effizienz des Ver-
waltungshandelns und tragen insoweit auch zu einer nicht näher quantifizierbaren 
Verbesserung der Finanzsituation der öffentlichen Haushalte bei. 
 
I. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 
 
Das Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen (Artikel 3) ermöglicht die Zah-
lung von Konsolidierungshilfen an die Länder Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 in Höhe von insge-
samt 800 Millionen Euro jährlich. Davon entfallen auf Bremen 300 Millionen Euro, auf 
das Saarland 260 Millionen Euro und auf die Länder Berlin, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein jeweils 80 Millionen Euro jährlich. Die Lasten werden hälftig vom 
Bund und den Ländern getragen. Der Anteil der Länder wird aus dem Umsatzsteuer-
anteil aller Länder aufgebracht. 
 
Im Zusammenhang mit den Änderungen des Versicherungsteuergesetzes und des 
Feuerschutzsteuergesetzes (Artikel 10 – 12) ergeben sich folgende Steuermehr- und 
Mindereinnahmen: 
 

(Steuermehr- (+) / Steuermindereinnahmen (-) in Mio. €) 

Kassenjahr Gebietskör-
perschaft 

Volle Jahres-
wirkung * 

2009 2010 2011 2012 2013 

Insgesamt - 35 . - 25 - 40 - 35 - 35 

Bund - 121 . - 65 - 123 - 121 - 121 

Länder + 84 . + 40 + 82 + 84 + 84 

Gemeinden + 2 . . + 1 + 2 + 2 

* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 

 
II. Vollzugsaufwand 
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Infolge der Artikel 1, 2, 3 und 6 bis 12 sind durch den Bund neue Aufgaben wahrzu-
nehmen, die die Bereitstellung entsprechender Personal- und Sachmittel im Einzel-
plan 08 erfordert. 
 
So erfordert die Aufgabenwahrnehmung beim Bundesministerium der Finanzen ei-
nen zusätzlichen Personalbedarf, der derzeit noch nicht genau beziffert werden 
kann. Dieser entsteht insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme des 
Steuerabzugsverfahrens und der Veranlagung für beschränkt Steuerpflichtige sowie 
der Verwaltung der Versicherung- und Feuerschutzsteuer, für die Bearbeitung von 
Streitfällen zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und den Finanzbehörden 
der Länder, die künftig dem Bundesministerium der Finanzen zur Entscheidung vor-
gelegt werden (§ 19 Abs. 4 Finanzverwaltungsgesetz) und für die Konzeption und 
Pilotierung von Zielvereinbarungen zwischen dem Bundesministerium der Finanzen 
und den obersten Finanzbehörden einzelner Länder (§ 21a Finanzverwaltungsge-
setz).  
 
Die Umsetzung der vorgesehenen gesetzlichen Regelungen zum Übergang der Zu-
ständigkeiten im Steuerabzugsverfahren gemäß § 50a EStG sowie die Verwaltung 
der Versicherung- und Feuerschutzsteuer führen beim Bundeszentralamt für Steuern 
zu einem Personalmehrbedarf in der Größenordnung von 90 Planstellen/Stellen. Der 
zusätzliche Ausgabenbedarf beläuft sich auf rund 6 Mio. Euro p.a.  
 
Darüber hinaus ist im Bereich der Informationstechnik insbesondere für die Pro-
grammierung neuer IT-Verfahren kurz- und mittelfristig mit zusätzlichen Ausgaben 
von bis zu 10 Mio. Euro p.a. zu rechnen. 
 
Der Vollzugsaufwand für den Zugang zu den Daten des Steuervollzugs der Länder 
ist derzeit nicht bezifferbar. 
 
Das Stabilitätsratsgesetz (Artikel 1), das Ausführungsgesetz zu Artikel 115 GG (Arti-
kel 2) und das Konsolidierungshilfengesetz (Artikel 3) führen insgesamt zu geringen 
nicht bezifferbaren vollzugsbedingten Mehrbelastungen. 
 
Über die Bereitstellung des Haushaltsmittelbedarfs wird im Rahmen des Haus-
haltsaufstellungsverfahrens 2010 und im Rahmen der Fortschreibung der Finanzpla-
nung bis 2013 zum Einzelplan 08 entschieden. Dabei wird vorrangig geprüft, inwie-
weit der Bedarf im Einzelplan 08 gegenfinanziert werden kann. Im Hinblick auf die 
Übernahme der Verwaltungskompetenz für die Versicherung- und Feuerschutzsteuer 
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zum 1. Juli 2010 müssen ggf. schon im Rahmen der Haushaltsführung 2009 haus-
halterische Voraussetzungen geschaffen werden. 
 
Für den Vollzug des Gesetzes über die Verbindung der informationstechnischen 
Netze des Bundes und der Länder (Artikel 4) entsteht dem Bund zunächst ein maxi-
maler Aufwand für die Übernahme des bereits vom Deutschland Online Infrastruktur 
e.V. (DOI-Netz e.V.) vergebenen Auftrags (Mindestlaufzeit des Vertrages 4 Jahre ab 
2009) und für die Übernahme der übrigen Tätigkeiten des Vereins: 

• 1,9 Mio. Euro bei Übernahme aller Tätigkeiten des DOI-Netz e.V., 
• 3,8 Mio. Euro Kosten für den Netzbetrieb (bei heutiger Teilnehmerzahl 

2.082.000 Euro p. a. plus 1.700.000 Euro p. a. ab ca. 2011/2012 aufgrund des 
geschätzten Zuwachses der Anschlüsse), 

insgesamt also 5,7 Mio. Euro jährliche Kosten. 
Da insbesondere für den Zuwachs der Anschlüsse und die damit entstehenden Kos-
ten gegenwärtig nur eine Schätzung möglich ist, bestehen hier gewisse Unsicherhei-
ten. 
Der zusätzliche Personalbedarf beträgt zwei Personalstellen im höheren Dienst und 
zwei Personalstellen im gehobenen Dienst. 
 
Die frühestens ab 2013 entstehenden Kosten (nach Ablauf der Mindestlaufzeit des 
von DOI-Netz e.V. vergebenen Vertrags) werden entscheidend von den nach § 4 
Absatz 1 festgelegten Anforderungen abhängen. Diese Kosten können deshalb ge-
genwärtig nicht prognostiziert werden. 
 
Mehrkosten für die Länder und Kommunen sind voraussichtlich nicht zu erwarten, da 
diese bereits gegenwärtig ihre Anschlüsse an das bestehende Koppelnetz (TESTA-
D) selbst finanzieren. Die Höhe der Anschlusskosten wird nach § 4 Absatz 1 Num-
mer 5 gemeinsam festgelegt. 
 
Da es sich um eine neue Zuständigkeit des Bundes nach den Beschlüssen der Föde-
ralismuskommission II handelt, konnte keine Haushaltsvorsorge getroffen werden. 
Über die Bereitstellung des Haushaltsmittelbedarfs wird im Rahmen des Haus-
haltsaufstellungsverfahrens 2010 und im Rahmen der Fortschreibung der Finanzpla-
nung bis 2013 zum Einzelplan 06 entschieden. Dabei wird vorrangig geprüft, inwie-
weit der Bedarf im Einzelplan 06 gegenfinanziert werden kann. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bundeskrebsregisterdatengesetz (Artikel 5) sind folgen-
de Kosten zu erwarten: 
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Die Kosten für die Dachdokumentation Krebs beim Robert Koch-Institut werden aus 
dem Bundeshaushalt getragen und belaufen sich derzeit auf jährlich 230.000 Euro. 
Nach vorläufiger Schätzung entstehen bei der Einrichtung eines Zentrums für Krebs-
registerdaten Mehrkosten in Höhe von jährlich ca. 500.000 Euro (ca. 475.000 Euro 
Personalkosten und ca. 30.000 Euro Sachkosten pro Jahr). Zusätzlich fallen einmali-
ge Sachkosten in Höhe von ca. 75.000 Euro an. Bei diesen Kosten wird davon aus-
gegangen, dass zur Verwaltung der umfangreichen Datenmengen und zur Durchfüh-
rung der zum Teil komplexen Datenanalysen eine in sich abgeschlossene und vor 
fremden Zugriffen abgesicherte Hardware-Infrastruktur neu geschaffen werden 
muss. Die Neuanschaffung begründet sich vor allem in dem Anspruch, das Informa-
tions- und Datenangebot in einem erheblich größeren und flexibleren Umfang, als es 
bisher der Fall ist, der Bevölkerung und der Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stel-
len, sowie aus Datenschutzgründen.  
Über den personellen und sachlichen Mehrbedarf wird spätestens im Rahmen der 
parlamentarischen Haushaltsberatungen für den Bundeshaushalt 2010 entschieden.  
Mögliche Mehrkosten für die Länder durch die Übermittlung der geforderten Daten an 
das Zentrum für Krebsregisterdaten und Datenabgleich der Landeskrebsregister un-
tereinander sind wegen des unterschiedlichen Standes der Krebsregistrierung in den 
einzelnen Ländern derzeit nicht bezifferbar. Den Kommunen entstehen keine Mehr-
kosten. 
 
 
E. Sonstige Kosten 
 
Durch die vorgesehenen Maßnahmen sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das 
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten. 
Die privaten Haushalte werden durch die vorgesehene Maßnahme nicht betroffen. 
Genaue Angaben zur Struktur der Be- und Entlastungen für die sonstigen Sektoren 
der Volkswirtschaft sind nicht bekannt. Deren Größenordnung wird insgesamt jedoch 
als zu gering eingeschätzt, um in Einzelfällen oder im Allgemeinen volkswirtschaftli-
che Effekte auszulösen, die sich in den Einzelpreisen, dem allgemeinen Preisniveau 
oder dem Verbraucherpreisniveau niederschlagen könnten. Belastungen für mittel-
ständische Unternehmen werden nicht erwartet. 
 
 
F. Bürokratiekosten 
 
Es werden keine neuen Informationspflichten eingeführt. 
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Entwurf eines Begleitgesetzes zur zweiten Föderalismusreform 
 
 
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 
 

Inhaltsübersicht 
 
Artikel 1 Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung 

von Haushaltsnotlagen  
Artikel 2 Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 Grundgesetz 
Artikel 3  Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen 
Artikel 4 Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze 

des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Art. 91 c 
Abs. 4 Grundgesetz - 

Artikel 5 Bundeskrebsregisterdatengesetz 
Artikel 6 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 
Artikel 7 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Artikel 8 Änderung des Einkommensteuergesetzes 
Artikel 9 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
Artikel 10 Änderung des Versicherungsteuergesetzes 
Artikel 11 Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung 
Artikel 12 Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 
Artikel 13 Inkrafttreten 
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Artikel 1 
 

Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haus-
haltsnotlagen  

(Stabilitätsratsgesetz – StabiRatG) 
 

§ 1 
 

Stabilitätsrat 
 

(1) Bund und Länder bilden einen Stabilitätsrat mit dem Ziel der Vermeidung von 
Haushaltsnotlagen. Dem Stabilitätsrat gehören an: 
 
1. die Bundesministerin oder der Bundesminister der Finanzen, 
 
2. die für die Finanzen zuständigen Ministerinnen oder Minister der Länder, 
 
3. die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. 
 
Der Stabilitätsrat wird bei der Bundesregierung eingerichtet. 
 

(2) Den Vorsitz im Stabilitätsrat führen gemeinsam die Bundesministerin oder 
der Bundesminister der Finanzen und die oder der Vorsitzende der Finanzminister-
konferenz der Länder. 

 
(3) Der Stabilitätsrat tritt nach Bedarf zusammen, jedoch mindestens zweimal 

jährlich. Die Sitzungen sind vertraulich und nicht öffentlich. 
 
(4) Die Beschlüsse des Stabilitätsrates werden mit der Stimme des Bundes 

und der Mehrheit von zwei Dritteln der Länder gefasst. Die Stimme des Bundes wird 
durch die Bundesministerin oder den Bundesminister der Finanzen abgegeben. Bei 
Entscheidungen, die einzelne Länder betreffen, ist das betroffene Land nicht stimm-
berechtigt. Entscheidungen, die den Bund betreffen, werden abweichend von Satz 1 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Die Be-
schlüsse und die zugrunde liegenden Beratungsunterlagen werden veröffentlicht.  
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(5) Der Stabilitätsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese regelt auch die 
Vertretung im Verhinderungsfall. 

 
(6) Zur Unterstützung der Aufgaben des Stabilitätsrates wird ein Sekretariat 

eingerichtet, das jeweils aus einer Vertreterin oder einem Vertreter aus dem Bun-
desministerium der Finanzen sowie aus einer oder einem von der Finanzministerkon-
ferenz der Länder benannten Vertreterin oder Vertreter besteht. 

 
§ 2 

 
Aufgaben des Stabilitätsrates 

 
Aufgaben des Stabilitätsrates sind die regelmäßige Überwachung der Haus-

halte des Bundes und der Länder sowie die Durchführung von Sanierungsverfahren 
nach § 5. Dem Stabilitätsrat können durch Gesetz weitere Aufgaben übertragen wer-
den. 

 
§ 3 

 
Regelmäßige Haushaltsüberwachung 

 
(1) Der Stabilitätsrat überwacht regelmäßig die aktuelle Lage und die Entwick-

lung der Haushalte von Bund und Ländern. 
 
(2) Der Stabilitätsrat berät jährlich über die Haushaltslage des Bundes und je-

des einzelnen Landes. Grundlage der Beratungen ist ein Bericht der jeweiligen Ge-
bietskörperschaft, der die Darstellung bestimmter Kennziffern zur aktuellen Haus-
haltslage und zur Finanzplanung, die Einhaltung der verfassungsmäßigen Kreditauf-
nahmegrenzen sowie eine Projektion der mittelfristigen Haushaltsentwicklung auf 
Basis einheitlicher Annahmen enthalten soll. Der Stabilitätsrat legt allgemein gelten-
de, geeignete Kennziffern fest. 

 
(3) Die vorgelegten Haushaltskennziffern und die Schlussfolgerungen des 

Stabilitätsrates werden veröffentlicht. 
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§ 4 
 

Drohende Haushaltsnotlage 
 

 (1) Der Stabilitätsrat beschließt allgemein geltende Schwellenwerte für die ein-
zelnen Kennziffern nach § 3 Absatz 2, deren Überschreitung auf eine drohende 
Haushaltsnotlage hinweisen kann. Für den Bund sind gegenüber den Ländern ab-
weichende Schwellenwerte festzulegen. 
 
 (2) Der Stabilitätsrat leitet eine Prüfung ein, ob beim Bund oder in einem be-
stimmten Land eine Haushaltsnotlage droht, wenn 
 
1. der Bund oder ein Land im Rahmen der allgemeinen Haushaltsüberwachung 

darauf hinweist, dass für den von ihm zu verantwortenden Haushalt eine Not-
lage droht, oder 

 
2. der Bund oder ein Land bei der  Mehrzahl der Kennziffern nach § 3 Absatz 2 

die Schwellenwerte nach Absatz 1 überschreitet oder die Projektion eine ent-
sprechende Entwicklung ergibt. 

 
 (3) In die Prüfung werden alle relevanten Bereiche des betroffenen Haushalts 
umfassend einbezogen. Der Bund oder das Land ist verpflichtet, die für diese Prü-
fung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
 (4) Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem Bericht zur nächsten Sitzung 
des Stabilitätsrates vorgelegt. Der Bericht nimmt Stellung dazu, ob im Bund oder in 
dem betreffenden Land eine Haushaltsnotlage droht und gibt eine entsprechende 
Beschlussempfehlung. 
 
 (5) Der Stabilitätsrat beschließt aufgrund des Prüfberichts nach Absatz 4, ob im 
Bund oder in dem betreffenden Land eine Haushaltsnotlage droht. 
 
 

§ 5 
 

Sanierungsverfahren 
 

 (1) Hat der Stabilitätsrat eine drohende Haushaltsnotlage nach § 4 Absatz 5 für 
den Bund oder ein Land festgestellt, vereinbart er mit dem Bund oder dem Land ein 
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Sanierungsprogramm. Der Bund oder das Land unterbreitet hierfür Vorschläge. Das 
Sanierungsprogramm erstreckt sich grundsätzlich über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren; es enthält Vorgaben über die angestrebten Abbauschritte der jährlichen Netto-
kreditaufnahme und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen. Geeignet sind Sanie-
rungsmaßnahmen nur insoweit, als sie in der alleinigen Kompetenz der betroffenen 
Gebietskörperschaft liegen. 
 
 (2) Der Bund oder das Land setzt das vereinbarte Sanierungsprogramm in eige-
ner Verantwortung um und berichtet halbjährlich dem Stabilitätsrat über die Einhal-
tung der vereinbarten Abbauschritte der jährlichen Nettokreditaufnahme. Bei Abwei-
chungen der tatsächlichen Nettokreditaufnahme von der vereinbarten Nettokreditauf-
nahme prüft der Stabilitätsrat im Einvernehmen mit dem Bund oder dem Land, ob 
und welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 
 
 (3) Legt der Bund oder das Land ungeeignete oder unzureichende Vorschläge 
für Sanierungsmaßnahmen vor oder setzt er oder es die vereinbarten Maßnahmen 
nur unzureichend um, beschließt der Stabilitätsrat eine Aufforderung zur verstärkten 
Haushaltssanierung. Höchstens ein Jahr nach dieser Aufforderung prüft der Stabili-
tätsrat, ob der Bund oder das Land die notwendigen Maßnahmen zur Haushaltssa-
nierung ergriffen hat. Wurden die notwendigen Maßnahmen nicht ergriffen, fordert 
der Stabilitätsrat den Bund oder das Land erneut auf, die Bemühungen um eine 
Haushaltssanierung zu verstärken. 
 
 (4) Nach Abschluss des Sanierungsprogramms prüft der Stabilitätsrat die Haus-
haltslage des Bundes oder des Landes. Für den Fall, dass auch bei vollständiger 
Umsetzung des vereinbarten Sanierungsprogramms weiterhin eine Haushaltsnotlage 
droht, wird ein neues Sanierungsprogramm zwischen dem Stabilitätsrat und dem 
Bund oder dem Land vereinbart. 
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Artikel 2 
 

Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 Grundgesetz 
(Artikel 115–Gesetz – G 115) 

 
§ 1 

 
Kreditermächtigungen 

 
Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das Bundesministerium 

der Finanzen Kredite aufnehmen darf 
 

1. zur Deckung von Ausgaben, 
 
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenver-

stärkungskredite).  
 

Soweit diese Kassenverstärkungskredite zurückgezahlt sind, kann die Ermächtigung 
wiederholt in Anspruch genommen werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht 
später als sechs Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen 
worden sind, fällig werden. 
 
 

§ 2 
 

Grundsätze für die Veranschlagung von Kreditaufnahmen zur Deckung von 
Ausgaben 

 
 (1) Einnahmen und Ausgaben sind bei der Veranschlagung in einer konjunkturel-
len Normallage grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen; Ein-
nahmen und Ausgaben sind um finanzielle Transaktionen zu bereinigen. Eine Kredit-
aufnahme von bis zu 0,35 Prozent im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt 
ist als Strukturkomponente zulässig. 
 
 (2) Wird für das Haushaltsjahr eine von der Normallage abweichende wirtschaft-
liche Entwicklung erwartet, verändert sich die Höchstgrenze der zu veranschlagen-
den Einnahmen aus Krediten nach Absatz 1 als Konjunkturkomponente um diejeni-
gen Einnahmen aus Krediten oder um die Haushaltsüberschüsse, die der erwarteten 
Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt entsprechen. 
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§ 3 
 

Bereinigung um finanzielle Transaktionen 
 

 Aus den Ausgaben nach § 2 Absatz 1 erster Halbsatz sind die Ausgaben für den 
Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Dar-
lehensvergabe herauszurechnen, aus den Einnahmen nach § 2 Absatz 1 erster 
Halbsatz diejenigen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnah-
me beim öffentlichen Bereich sowie aus Darlehensrückflüssen. 
 
 

§ 4 
 

Grundlagen zur Bestimmung einer zulässigen strukturellen Kreditaufnahme 
 

 Das zur Bestimmung der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 maßgebliche Bruttoinlandsprodukt wird durch das Statistische Bundes-
amt ermittelt. Zugrunde zu legen ist das nominale Bruttoinlandsprodukt des der Auf-
stellung des Haushalts vorangegangenen Jahres. 
 
 

§ 5 
 

Konjunkturkomponente 
 

 (1) Die Höhe der zu veranschlagenden konjunkturell bedingten Einnahmen aus 
Krediten oder der Haushaltsüberschüsse nach § 2 Absatz 2 wird aus der Abwei-
chung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen Normalla-
ge abgeleitet. 
 
 (2) Eine Abweichung der wirtschaftlichen Entwicklung von der konjunkturellen 
Normallage liegt vor, wenn eine Unter- oder Überauslastung der gesamtwirtschaftli-
chen Produktionskapazitäten erwartet wird (Produktionslücke). Dies ist der Fall, 
wenn das auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens zu schätzende 
Produktionspotenzial vom erwarteten Bruttoinlandsprodukt für das Haushaltsjahr, für 
das der Haushalt aufgestellt wird, abweicht. 
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 (3) Die Konjunkturkomponente ergibt sich als Produkt aus der Produktionslücke 
und der Budgetsensitivität, die angibt, wie sich die Einnahmen und Ausgaben des 
Bundes bei einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität verändern.  
 
 (4) Das Bundesministerium der Finanzen legt im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie die Einzelheiten des Verfahrens zur 
Bestimmung der Konjunkturkomponente in Übereinstimmung mit dem im Rahmen 
des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes angewandten Konjunkturberei-
nigungsverfahren durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates fest. 
Das Verfahren ist regelmäßig unter Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft 
zu überprüfen und fortzuentwickeln. 
 
 

§ 6 
 

Ausnahmesituationen 
 

 Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich 
der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beein-
trächtigen, können die Kreditgrenzen nach § 2 aufgrund eines Beschlusses des Bun-
destages nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes überschritten werden. 
Dieser Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach 
Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu er-
folgen. 
 
 

§ 7 
 

Kontrollkonto 
 

 (1) Weicht die tatsächliche Kreditaufnahme von dem Betrag ab, der sich nach 
Abschluss des betreffenden Haushaltsjahres auf der Grundlage der tatsächlichen 
Wirkung der konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt nach § 2 als Obergrenze 
ergibt, wird diese Abweichung auf einem Verrechnungskonto (Kontrollkonto) ver-
bucht. Soweit von der Ausnahmeregelung des Artikels 115 Absatz 2 Satz 6 des 
Grundgesetzes Gebrauch gemacht worden ist, ist der zu verbuchende Betrag um die 
aufgrund des entsprechenden Beschlusses erhöhte Nettokreditaufnahme zu bereini-
gen. Die zu verbuchende Abweichung wird jährlich zum 1. März des dem Haushalts-
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jahr folgenden Jahres festgestellt und im weiteren Jahresverlauf aktualisiert, ab-
schließend zum 1. September des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. 
 
 (2) Bei negativem Saldo ist auf einen Ausgleich des Kontrollkontos hinzuwirken. 
Der negative Saldo des Kontrollkontos soll einen Schwellenwert von 1,5 Prozent im 
Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Das maßgebli-
che Bruttoinlandsprodukt bestimmt sich nach § 4. 
 
 (3) Ist der Saldo des Kontrollkontos negativ und überschreitet der Betrag des 
Saldos 1 Prozent im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, verringert sich 
die Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 1 Satz 2 jeweils im nächsten Jahr um den 
überschießenden Betrag, höchstens aber um 0,35 Prozent im Verhältnis zum nomi-
nalen Bruttoinlandsprodukt; die Verringerung wird nur wirksam in Jahren mit positiver 
Veränderung der Produktionslücke. 
 

§ 8 
 

Abweichungsrechte bei Nachträgen  
zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan 

 
Bei Nachträgen zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan kann die nach 

§ 2 Absatz 1 Satz 2 ermittelte zulässige Kreditaufnahme bis zu einem Betrag in Höhe 
von 3 Prozent der veranschlagten Steuereinnahmen überschritten werden. In diesem 
Nachtrag dürfen keine neuen Maßnahmen veranschlagt werden, die zu Mehrausga-
ben oder zu Mindereinnahmen führen. Zur Ermittlung der Konjunkturkomponente 
wird ausschließlich die erwartete wirtschaftliche Entwicklung aktualisiert. Die Rege-
lungen des § 7 bleiben unberührt. 

 
 

§ 9 
 

Übergangsregelung 
 
 (1) Dieses Gesetz ist erstmals auf den Bundeshaushalt des Jahres 2011 anzu-
wenden. 
 
 (2) § 2 Absatz 1 findet im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 
2015 mit der Maßgabe Anwendung, dass das strukturelle Defizit des Haushaltsjahres 
2010 ab dem Jahr 2011 in gleichmäßigen Schritten zurückgeführt wird. 
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Artikel 3 
 

Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen  
(Konsolidierungshilfengesetz – KonsHilfG) 

 
§ 1 

 
Konsolidierungshilfen 

 
 (1) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 des Grund-
gesetzes ab dem 1. Januar 2020 können die Länder Berlin, Bremen, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes für den Zeitraum 2011 bis 2019 Konsolidierungshil-
fen aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 800 Millionen Euro jährlich erhalten. 
 
 (2) Der Jahresbetrag nach Absatz 1 wird wie folgt auf die genannten Länder ver-
teilt: 
 

Berlin       80 Millionen Euro 
 

Bremen    300 Millionen Euro 
 

Saarland    260 Millionen Euro 
 

Sachsen-Anhalt    80 Millionen Euro 
 

Schleswig-Holstein   80 Millionen Euro. 
 
 (3) Die Auszahlung der Jahresbeträge der Konsolidierungshilfen erfolgt durch 
das Bundesministerium der Finanzen in Höhe von zwei Dritteln zum 1. Juli des lau-
fenden Jahres. Die Auszahlung des restlichen Drittels erfolgt zum 1. Juli des Folge-
jahres, wenn die Voraussetzungen des § 2 erfüllt sind. Andernfalls sind auch die er-
haltenen zwei Drittel zurück zu zahlen. 
 

(4) Die gleichzeitige Gewährung von Konsolidierungshilfen und Sanierungshilfen 
aufgrund einer extremen Haushaltsnotlage ist ausgeschlossen. 
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§ 2 
 

Konsolidierungsverpflichtungen 
 

 (1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Länder, die 2010 ein Finanzierungsdefizit auf-
weisen, sind im Zeitraum 2011 bis 2020 zu einem vollständigen Abbau des struktu-
rellen Finanzierungsdefizits verpflichtet. Dabei sind jährliche Obergrenzen des Fi-
nanzierungsdefizits einzuhalten. Die Obergrenze für 2011 errechnet sich, indem das 
Finanzierungsdefizit des Jahres 2010 (Ausgangswert) um ein Zehntel verringert wird. 
Für die Folgejahre errechnet sich die jährliche Obergrenze, indem die Obergrenze 
des Vorjahres jeweils um ein Zehntel des Ausgangswertes verringert wird. Länder 
nach § 1 Absatz 1, die 2010 einen zumindest ausgeglichenen Finanzierungssaldo 
ausweisen, sind verpflichtet, auch im Zeitraum 2011 bis 2019 einen zumindest aus-
geglichenen Finanzierungssaldo auszuweisen. Gewährte Konsolidierungshilfen blei-
ben bei der Ermittlung des Finanzierungssaldos unberücksichtigt. Finanzierungssal-
do im Sinne dieses Gesetzes ist der Finanzierungssaldo zuzüglich des Saldos der 
finanziellen Transaktionen; eine Bereinigung um unmittelbar konjunkturell bedingte 
Änderungen ist zulässig. 
 
 (2) Nach Ablauf eines Kalenderjahres prüft der nach § 1 des Gesetzes zur Er-
richtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen gebildete 
Stabilitätsrat und stellt für jedes Land nach § 1 Absatz 1 gesondert fest, ob die Kon-
solidierungsverpflichtung für das abgelaufene Jahr eingehalten wurde. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann der Stabilitätsrat feststellen, dass eine Überschreitung der 
Obergrenzen des Finanzierungssaldos nach Absatz 1 Satz 2 bis 5 unbeachtlich ist. 
Die Entscheidung des Stabilitätsrates ergeht bis zum 1. Juni des Folgejahres. 
 
 (3) Wird die Einhaltung der Obergrenzen des Finanzierungssaldos nach Absatz 
2 nicht festgestellt, verwarnt der Stabilitätsrat das betroffene Land. Der Anspruch des 
betroffenen Landes auf Konsolidierungshilfe für dieses Jahr entfällt.  

 
§ 3 

 
Finanzierung 

 
Die sich aus der Gewährung der Konsolidierungshilfen ergebende Finanzie-

rungslast wird hälftig von Bund und Ländern getragen. Der Anteil des Bundes an den 
Zahlungen nach § 1 Absatz 2 beträgt jährlich 400 Millionen Euro. Entfällt nach § 2 
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Absatz 3 der Anspruch eines oder mehrerer Länder auf Konsolidierungshilfen, ver-
ringern sich die Anteile von Bund und Ländern entsprechend. 
 
 

§ 4 
 

Verwaltungsvereinbarung 
 

Die Auszahlung der Konsolidierungshilfen erfolgt auf der Grundlage einer 
Verwaltungsvereinbarung, die das Nähere nach Maßgabe dieses Gesetzes regelt, 
insbesondere die Modalitäten der Zahlung der Hilfen, die Definition und die Höhe des 
Finanzierungssaldos des Jahres 2010, den Abbaupfad eines 2010 bestehenden Fi-
nanzierungsdefizits für das jeweilige Land, die Einzelheiten der Überwachung des 
Abbaus des Finanzierungsdefizits durch den Stabilitätsrat sowie das Verfahren bei 
Nichteinhaltung der Abbauschritte durch ein Land. 

 
 
 

Artikel 4 
 

Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes 
und der Länder (IT-NetzG) 

- Gesetz zur Ausführung von Art. 91 c Abs. 4 Grundgesetz - 
 

 
§ 1 

 
Gegenstand der Zusammenarbeit; Koordinierungsgremium 

 
(1) Der Bund errichtet zur Verbindung der informationstechnischen Netze des 

Bundes und der Länder ein Verbindungsnetz. Bund und Länder wirken hierfür nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zusammen; insbesondere treffen sie die notwendigen 
gemeinsamen Festlegungen für das Verbindungsnetz. 
 

(2) Die Zusammenarbeit erfolgt im Koordinierungsgremium für das Verbindungs-
netz (Koordinierungsgremium). Dem Koordinierungsgremium gehören als stimmbe-
rechtigte Mitglieder an: 
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1. die oder der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik als Vertre-
ter des Bundes, 

 
2. die zuständigen Vertreterinnen oder Vertreter der Länder. 
 

(3) Besteht aufgrund einer für den Bund und alle Länder wirksamen Vereinba-
rung nach Artikel 91c Absatz 2 des Grundgesetzes über die Zusammenarbeit ein 
Gremium, das entsprechend den Vorgaben des Absatz 2 Satz 2 besetzt ist (IT-
Planungsrat), übernimmt dieses Gremium auch die Aufgaben des Koordinierungs-
gremiums nach Maßgabe dieses Gesetzes. Die in der Vereinbarung getroffenen Re-
gelungen finden in diesem Fall ergänzend Anwendung, soweit sie diesem Gesetz 
nicht widersprechen. 
 

§ 2 
 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Informationstechnische Netze im Sinne dieses Gesetzes sind die Gesamtheit 
von Übertragungssystemen und gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwegeinrich-
tungen sowie anderweitigen Ressourcen, die die Übertragung von Signalen ermögli-
chen. Ausgenommen sind Telemedien, Rundfunk sowie Sprechfunk- und Telefon-
netze. 
 

(2) Verbindungsnetz im Sinne dieses Gesetzes ist das informationstechnische 
Netz, welches die informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder ver-
bindet. Die Übergabepunkte zu den jeweils verbundenen Netzen werden gemeinsam 
vereinbart. 
 

§ 3 
 

Datenaustausch über das Verbindungsnetz 
 

Der Datenaustausch zwischen dem Bund und den Ländern erfolgt über das Ver-
bindungsnetz. 
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§ 4 
 

Beschlüsse über das Verbindungsnetz 
 

(1) Der Bund und die Länder beschließen gemeinsam im Koordinierungsgremi-
um für das Verbindungsnetz die folgenden Festlegungen: 
 
1. die vom Verbindungsnetz zu erfüllenden Anforderungen, 
 
2. die anzubietenden Anschlussklassen, 
 
3. das Minimum anzubietender Dienste, 
 
4. die Anschlussbedingungen, 
 
5. die Höhe der Anschlusskosten sowie das Verfahren zu ihrer Ermittlung, 
 
6. das Verfahren bei Eilentscheidungen. 
 

(2) Über Beschlüsse nach Absatz 1 entscheidet das Koordinierungsgremium auf 
Antrag des Bundes oder eines Viertels seiner Mitglieder.  
 

(3) Beschlüsse nach Absatz 1 kommen mit Zustimmung des Bundes und einer 
Mehrheit von elf Ländern zustande, welche mindestens zwei Drittel ihrer Finanzie-
rungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel abbildet. 
 

§ 5 
 

Vergabe 
 

(1) Hinsichtlich des Verbindungsnetzes ist gemeinsame Vergabestelle des Bun-
des und der Länder einschließlich der mittelbaren Bundes- und Landesverwaltung 
eine vom Bundesministerium des Innern zu bestimmende Bundesbehörde. Der Bund 
kann Unternehmen mit dem Aufbau und dem Betrieb des Verbindungsnetzes beauf-
tragen. 
 

(2) Der Bund stellt die Vergabeunterlagen im Benehmen mit einem vom Koordi-
nierungsgremium eingesetzten Arbeitsgremium aus drei Ländervertretern fertig. Den 
Ländern wird zu ihrer Beteiligung rechtzeitig vor der Veröffentlichung der Vergabeun-
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terlagen Einsicht in die Entwürfe der Vergabeunterlagen gewährt; dabei ist der 
Schutz vertraulicher Dokumente durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. 
 

§ 6 
 

Betrieb 
 

(1) Der Bund betreibt das Verbindungsnetz. Er setzt dabei die gemeinsamen 
Festlegungen nach § 4 Absatz 1 um. 
 

(2) Das Koordinierungsgremium  überwacht die Umsetzung der gemeinsamen 
Festlegungen und beauftragt hierzu ein von ihm eingesetztes Arbeitsgremium aus 
drei Ländervertretern, bei der Steuerung des Betriebs des Verbindungsnetzes die 
Interessen der Länder einzubringen. 
 

§ 7 
 

Kosten 
 

(1) Der Bund trägt die Kosten der Errichtung und des Betriebs des Verbindungs-
netzes. 
 

(2) Der Bund und die Länder sowie gegebenenfalls angeschlossene weitere öf-
fentliche Stellen tragen jeweils die Kosten für den jeweiligen Anschluss ihres Netzes 
an das Verbindungsnetz.  
 

(3) Entstehen durch Anforderungen des Bundes, die über die gemeinsamen 
Festlegungen hinausgehen, zusätzliche Anschlusskosten, sind diese vom Bund zu 
tragen.  
 

§ 8 
 

Übergangsregelung 
 

Den Übergang der gegenwärtig vom Deutschland Online Infrastruktur e.V. (DOI-
Netz e.V.) wahrgenommenen Aufgaben auf den Bund nach diesem Gesetz ein-
schließlich des Zeitpunkts des Übergangs legen Bund und Länder im DOI-Netz e.V. 
gemeinsam fest. 
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Artikel 5 

 
Bundeskrebsregisterdatengesetz (BKRG) 

 
§ 1 

 
Einrichtung eines Zentrums für Krebsregisterdaten  

 
(1) Beim Robert Koch-Institut wird ein Zentrum für Krebsregisterdaten eingerich-

tet. 
 

(2) Zur fachlichen Beratung und Begleitung des Zentrums für Krebsregisterdaten 
wird ein Beirat eingerichtet. Die Mitglieder des Beirats werden vom Bundesministerium 
für Gesundheit berufen.  
 
 

§ 2 
 

Aufgaben 
 
Das Zentrum für Krebsregisterdaten hat folgende Aufgaben:  
 
1. die Zusammenführung, Prüfung der Vollzähligkeit und Schlüssigkeit sowie Aus-

wertung der von den Landeskrebsregistern nach § 3 Absatz 1 übermittelten Da-
ten, die Durchführung eines länderübergreifenden Datenabgleichs zur Feststel-
lung von Mehrfachübermittlungen und die Rückmeldung an die Landeskrebsre-
gister,  

2. die Erstellung, Pflege und Fortschreibung eines Datensatzes aus den von den 
Landeskrebsregistern nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 übermittelten und nach 
Nummer 1 geprüften Daten, 

3. die regelmäßige Schätzung und Analyse 
a) der jährlichen Krebsneuerkrankungszahlen und Krebssterberaten, 
b) der Überlebensraten von Krebspatientinnen und Krebspatienten, 
c) der Stadienverteilung bei Diagnose der Krebskrankheit, 
d) weiterer Indikatoren des Krebsgeschehens, insbesondere Prävalenz, Er-
krankungsrisiken und Sterberisiken sowie deren zeitliche Entwicklung, 

4. die länderübergreifende Ermittlung regionaler Unterschiede bei ausgewählten 
Krebskrankheiten, 
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5. die Bereitstellung des Datensatzes nach Nummer 2 zur Evaluation gesundheits-
politischer Maßnahmen zur Krebsprävention, Krebsfrüherkennung, Krebsbehand-
lung und der Versorgung, 

6. die Durchführung von Analysen und Studien zum Krebsgeschehen, 
7. die Erstellung eines umfassenden Berichts zum Krebsgeschehen in der Bundes-

republik Deutschland alle fünf Jahre, 
8. die Mitarbeit in wissenschaftlichen Gremien, europäischen und internationalen 

Organisationen mit Bezug zu Krebsregistrierung und Krebsepidemiologie. 
 

§ 3 
 

Datenübermittlung 
 
 (1) Die Landeskrebsregister übermitteln an das Zentrum für Krebsregisterdaten 
zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 spätestens bis 31. Dezember des übernächs-
ten Jahres zu allen bis zum Ende eines Jahres erfassten Krebsneuerkrankungen 
folgende Daten:  
 
1. Angaben zur Person: 

a) Geschlecht, 
b) Monat und Jahr der Geburt, 
c) die ersten fünf Ziffern der Gemeindekennziffer des Wohnortes, 
 

2. Angaben mit Bezug zur Tumordiagnose: 
a) Tumordiagnose nach dem Schlüssel der Internationalen Klassifikation der 

Krankheiten (ICD) in der jeweiligen vom Deutschen Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Ge-
sundheit herausgegebenen und vom Bundesministerium für Gesundheit in Kraft 
gesetzten Fassung,  

b) Histologiebefund nach dem Schlüssel der aktuellen Internationalen Klassifikati-
on der onkologischen Krankheiten (ICD-O), 

c) Lokalisation des Tumors, einschließlich der Angabe der Seite bei paarigen Or-
ganen (ICD-O),  

d) Monat und Jahr der ersten Tumordiagnose, 
e) frühere Tumorerkrankungen, 
f) Art der Diagnosesicherung: ausschließlich über die Todesursache (DCO), kli-

nisch, zytologisch, histologisch, durch Obduktion, sonstige, 
g) Stadium der Erkrankung, insbesondere nach dem aktuellen TNM-Schlüssel zur 

Darstellung der Größe und des Metastasierungsgrades der Tumoren, 
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h) Art der Primärtherapie, 
 

3. Angaben im Sterbefall: 
a) Sterbemonat und Sterbejahr, 
b) Todesursache (Grundleiden), 
c) Durchführung einer Obduktion, 
 

4. Kontrollnummer nach § 4. 
 
 (2) Die zuständigen Landesbehörden stellen sicher, dass die Daten nach Absatz 1 
flächendeckend und vollzählig erhoben, nach Prüfung auf Mehrfachmeldungen be-
reinigt und vollständig in einem einheitlichen Format übermittelt werden. Die Daten 
klinischer Krebsregistrierung sind zu nutzen. 
 
 

§ 4 
 

Kontrollnummer, Datenabgleich 
 

(1) Für den Datenabgleich der Landeskrebsregister untereinander und mit dem 
Zentrum für Krebsregisterdaten ist nach einem für alle Landeskrebsregister einheitli-
chen Verfahren, das die Wiederherstellung des Personenbezugs durch den Empfän-
ger ausschließt, für jede an Krebs erkrankte Person eine eindeutige Kontrollnummer 
zu bilden.  
 

(2) Die Kontrollnummer wird im Zentrum für Krebsregisterdaten getrennt von 
dem Datensatz nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 gespeichert und darf mit ihm nur 
zum Zweck des Datenabgleichs zusammengeführt werden. Nach Abschluss des Da-
tenabgleichs, spätestens drei Jahre nach Übermittlung, ist die Kontrollnummer zu 
löschen. 
 

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Vorgaben für die Bildung der Kontrollnummer 
nach Absatz 1 sowie für den Umgang mit den vom Zentrum für Krebsregisterdaten 
festgestellten Mehrfachübermittlungen der Landeskrebsregister festzulegen. 
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§ 5 
 

Datennutzung 
 

(1) Das Zentrum für Krebsregisterdaten nutzt den Datensatz nach § 3 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 Nummer 3 bis 8. 
 

(2) Das Zentrum für Krebsregisterdaten stellt den Landeskrebsregistern auf Ver-
langen den in Absatz 1 genannten Datensatz zur Nutzung zur Verfügung. Die Weiter-
leitung an Dritte bedarf eines Antrags nach Absatz 3. 
 

(3) Das Zentrum für Krebsregisterdaten kann Dritten auf Antrag gestatten, den 
Datensatz nach Absatz 1 zu nutzen, soweit ein berechtigtes, insbesondere wissen-
schaftliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Der Antrag ist, insbesondere zu 
Zweck und Umfang der Nutzung, zu begründen und wird dem Beirat zur Stellung-
nahme vorgelegt. Umfang der Nutzung und Veröffentlichungsrechte sind vertraglich 
zu regeln. 
 

(4) Das Zentrum für Krebsregisterdaten veröffentlicht Auswertungen und stellt 
Auswertungswerkzeuge auf einer interaktiven Internetplattform zur Verfügung.  
 

 
§ 6 

 
Zusammenarbeit des Zentrums für Krebsregisterdaten mit den Landeskrebsre-

gistern 
 

(1) Das Zentrum für Krebsregisterdaten übermittelt dem zuständigen Landes-
krebsregister die nach § 2 Nummer 1 geprüften Daten sowie das Ergebnis der Voll-
zähligkeitsprüfung innerhalb von sechs Monaten nach deren Übermittlung nach § 3 
Absatz 1. Das Zentrum für Krebsregisterdaten unterrichtet die Landeskrebsregister 
über wesentliche Erkenntnisse, die sich aus der Datenauswertung nach § 2 Nummer 
3 und 4 ergeben. 
 

(2) Das Zentrum für Krebsregisterdaten veröffentlicht im Einvernehmen mit den 
Landeskrebsregistern alle zwei Jahre einen Bericht zu Häufigkeiten und Entwicklun-
gen von Krebserkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland. 
. 
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(3) Das Zentrum für Krebsregisterdaten entwickelt gemeinsam mit den Landes-
krebsregistern Methoden und Standards zur einheitlichen Datenerfassung und Da-
tenübermittlung sowie zur Analyse der Daten weiter. Dabei ist der aktuelle Stand der 
Technik zu beachten. 
 
 

 
Artikel 6 

 
Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

 
Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2008 (BGBl. I S. 2850) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 
 
„12. die Durchführung der Veranlagung nach § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des 
Einkommensteuergesetzes und § 32 Absatz 2 Nummer 2 des Körperschaft-
steuergesetzes sowie die Durchführung des Steuerabzugsverfahrens nach § 50a 
Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, einschließlich des Erlasses von Haftungs- 
und Nachforderungsbescheiden und deren Vollstreckung ab dem durch eine Rechts-
verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrats zu bestimmenden 
Zeitpunkt, der nicht vor dem 31. Dezember 2011 liegt;“ 
 
b) Absatz 1 Nummer 25 wird wie folgt gefasst: 
 

„25. die Verwaltung der Versicherung- und Feuerschutzsteuer und die zentrale 
Sammlung und Auswertung der Informationen für die Verwaltung der Versicherung- 
und Feuerschutzsteuer;“ 

 
c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
 
„(7) Das Aufkommen der in Ausübung der Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 12 zu-
geflossenen Einkommen- und Körperschaftsteuer steht den Ländern und Gemeinden 
nach den für die Verteilung des Aufkommens der Einkommen- und Körperschafts-
teuer maßgebenden Vorschriften zu. Nach Ablauf eines jeden Monats werden die 



 - 21 -

Anteile der einzelnen Länder einschließlich ihrer Gemeinden an den Einnahmen 
durch das Bundeszentralamt für Steuern festgestellt. Die nach Satz 2 festgestellten 
Anteile sind an die Länder bis zum 15. des darauf folgenden Monats auszuzahlen. 
Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere zur Verwaltung und Auszahlung der Ein-
nahmen in Ausübung der Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 12 zu bestimmen.“ 
 
2. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Das Bundeszentralamt für Steuern bestimmt Art und Umfang seiner Mitwirkung.“ 
 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„Ist bei der Auswertung des Prüfungsberichts oder im Rechtsbehelfsverfahren beab-
sichtigt, von den Feststellungen des Bundeszentralamts für Steuern abzuweichen, so 
ist hierüber Einvernehmen mit dem Bundeszentralamt für Steuern zu erzielen. Dies 
gilt auch für die in diesen Fällen zu erteilenden verbindlichen Zusagen nach § 204 
der Abgabenordnung. Wird kein Einvernehmen erzielt, kann die Frage dem Bundes-
ministerium für Finanzen zur Entscheidung vorgelegt werden.“ 
 
c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „namhaft gemachte Betriebe“ durch die Wör-
ter „namhaft gemachte Steuerpflichtige, die nach § 193 der Abgabenordnung der 
Außenprüfung unterliegen,“ und die Wörter „dieser Betriebe“ durch die Wörter „dieser 
Steuerpflichtigen“ ersetzt. 
 
 
3. Dem § 21 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 
„(6) Soweit die dem Bund ganz oder zum Teil zufließenden Steuern von Landesfi-
nanzbehörden verwaltet werden, stellen die Länder den Bundesfinanzbehörden ano-
nymisierte Daten des Steuervollzugs zur eigenständigen Auswertung insbesondere 
für Zwecke der Gesetzesfolgenabschätzung zur Verfügung.“ 
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4. § 21a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 21a 
 

Allgemeine Verfahrensgrundsätze 
 

(1) Zur Verbesserung und Erleichterung des Vollzugs von Steuergesetzen und 
im Interesse des Zieles der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bestimmt das Bun-
desministerium der Finanzen mit Zustimmung der obersten Finanzbehörden der 
Länder einheitliche Verwaltungsgrundsätze, Regelungen zur Zusammenarbeit des 
Bundes mit den Ländern und erteilt allgemeine fachliche Weisungen. Die Zustim-
mung gilt als erteilt, wenn eine Mehrheit der Länder nicht widerspricht. Initiativen zur 
Festlegung der Angelegenheiten des Satzes 1 kann das Bundesministerium der Fi-
nanzen allein oder auf gemeinsame Veranlassung von mindestens vier Ländern er-
greifen.  
 

(2) Die oberste Finanzbehörde jedes Landes vereinbart mit dem Bundesministe-
rium der Finanzen bilateral Vollzugsziele für die Steuerverwaltung des Landes auf 
der Grundlage eines vom Bundesministerium der Finanzen mit Zustimmung der 
obersten Finanzbehörden der Länder bestimmten Rahmenkatalogs maßgebender 
Leistungskennzahlen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn eine Mehrheit der Länder 
nicht widerspricht.  
 

(3) Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder überprüfen regel-
mäßig die Erfüllung der vereinbarten Vollzugsziele. Hierzu übermitteln die obersten 
Finanzbehörden der Länder dem Bundesministerium der Finanzen die erforderlichen 
Daten. 
 

(4) Vereinbarungen nach Absatz 2 sind für die obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder verbindlich.“ 
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Artikel 7 
 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
 
 Das Finanzausgleichgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3955), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
2. März 2009 (BGBl. I S. 416) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 1 Satz 15 werden die folgenden Sätze eingefügt:  
 
„Zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Konsolidierungshilfengesetz 
wird der in Satz 4 genannte Betrag im Jahr 2011 um 266 666 666 Euro und ab dem 
Jahr 2012 um 400 Millionen Euro erhöht. Entfällt der Anspruch eines oder mehrerer 
Länder auf Konsolidierungshilfen, ist der Betrag in Satz 16 nach Maßgabe der Rege-
lung in § 3 des Konsolidierungshilfengesetzes entsprechend anzupassen.“ 
 
 

 
Artikel 8 

 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 

 
 
Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4210; 2003 I S. 179), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. März 2009 (BGBl. I S. 451) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 50 Absatz 2 wird nach Satz 7 folgender Satz 8 angefügt: 
 
„In den Fällen des Satzes 2 Nummer 5 erfolgt die Veranlagung durch das Bundes-
zentralamt für Steuern.“ 
 
2. § 50a wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Finanzamt“ durch die Wörter „Bundeszentralamt 
für Steuern“ ersetzt. 
 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 3 werden die Wörter „für ihn zuständige Finanzamt“ durch die Wörter 
„Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 6 wird das Komma am Ende der Nummer 4 durch einen Punkt ersetzt 
und die Nummer 5 gestrichen. 
 
3. § 52 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Absatz 58 Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des § 50 Abs. 2 in der Fassung des Arti-
kels 8 des Gesetzes vom ...(BGBl. I S.   [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seiten-
zahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) wird durch eine 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bestimmt, die der Zustimmung des Bundes-
rats bedarf; dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem 31. Dezember 2011 liegen.“ 
 
b) Dem Absatz 58a wird folgender Satz angefügt: 
 
„Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des § 50a Absatz 3 und 5 in der Fassung 
des Artikels 8 des Gesetzes vom ...(BGBl. I S.   [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) wird durch eine 
Rechtsverordnung der Bundesregierung bestimmt, die der Zustimmung des Bundes-
rats bedarf; dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem 31. Dezember 2011 liegen.“ 

 
 
 

Artikel 9 
 

Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
 
 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 73d Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Finanzamt“ durch die Wörter „Bundes-
zentralamt für Steuern“ ersetzt. 
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2. § 73e wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
 
„Der Schuldner hat die innerhalb eines Kalendervierteljahrs einbehaltene Steuer von 
Vergütungen im Sinne des § 50a Absatz 1 des Gesetzes unter der Bezeichnung 
„Steuerabzug von Vergütungen im Sinne des § 50a Absatz 1 des Einkommensteuer-
gesetzes“ jeweils bis zum zehnten des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an 
das Bundeszentralamt für Steuern abzuführen. Bis zum gleichen Zeitpunkt hat der 
Schuldner dem Bundeszentralamt für Steuern eine Steueranmeldung über den 
Gläubiger, die Höhe der Vergütungen im Sinne des § 50a Absatz 1 des Gesetzes, 
die Höhe und Art der von der Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs abgezoge-
nen Betriebsausgaben oder Werbungskosten und die Höhe des Steuerabzugs zu 
übersenden.“ 
 
b) In Satz 5 wird das Wort „Finanzamt“ durch die Wörter „Bundeszentralamt für 
Steuern“ ersetzt. 
 
 
3. § 73g wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird das Wort „Finanzamt“ durch die Wörter „Bundeszentralamt für 
Steuern oder das zuständige Finanzamt“ ersetzt. 
 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Der Zustellung des Haftungsbescheids an den Schuldner bedarf es nicht, wenn 
der Schuldner die einbehaltene Steuer dem Bundeszentralamt für Steuern oder dem 
Finanzamt ordnungsmäßig angemeldet hat (§ 73e) oder wenn er vor dem Bundes-
zentralamt für Steuern oder dem Finanzamt oder einem Prüfungsbeamten des Bun-
deszentralamts für Steuern oder des Finanzamts seine Verpflichtung zur Zahlung der 
Steuer schriftlich anerkannt hat.“ 
 
 
4. Nach § 84 Absatz 3h Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:  
 
„Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des § 73d Absatz 1 Satz 3, des § 73e 
Satz 1, 2 und 5 sowie des § 73g Absatz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom ...(BGBl. I S.   [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
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Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) wird durch eine Rechtsverord-
nung der Bundesregierung bestimmt, die der Zustimmung des Bundesrats bedarf; 
dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem 31. Dezember 2011 liegen.“ 
 

 
 

Artikel 10 
 

Änderung des Versicherungsteuergesetzes 
 
 

Das Versicherungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 
1996 (BGBl. I S. 22), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juni 2006 
(BGBl. I S. 1402) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Die Steuer wird für die einzelnen Versicherungen berechnet, und zwar  
1. regelmäßig vom Versicherungsentgelt,  
2. bei der Hagelversicherung und bei der im Betrieb der Landwirtschaft oder Gärtne-
rei genommenen Versicherung von Glasdeckungen über Bodenerzeugnissen gegen 
Hagelschaden von der Versicherungssumme und für jedes Versicherungsjahr,  
3. nur bei 
a) der Feuerversicherung und der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung (§ 3 
Absatz 1 Nummer 1 FeuerschStG) von einem Anteil von 60 Prozent des Versiche-
rungsentgelts 
b) der Wohngebäudeversicherung (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 FeuerschStG) von einem 
Anteil von 86 Prozent des Versicherungsentgelts 
c) der Hausratversicherung (§ 3 Absatz 1 Nummer 3 FeuerschStG) von einem Anteil 
von 85 Prozent des Versicherungsentgelts.  
 
Das Bundeszentralamt für Finanzen kann auf Antrag gestatten, dass die Steuer nicht 
nach der Isteinnahme, sondern nach dem im Anmeldungszeitraum (§ 8 Absatz 2) 
angeforderten Versicherungsentgelt (Solleinnahme) berechnet wird. Im Fall der Be-
rechnung nach der Solleinnahme ist die auf nicht vereinnahmte Versicherungsentgel-
te bereits entrichtete Steuer von der Steuer für den Anmeldungszeitraum abzuset-
zen, in dem der Versicherer die Versicherung ganz oder teilweise in Abgang gestellt 
hat.“  
 



 - 27 -

 
2. § 6 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Die Steuer beträgt  
1. bei der Feuerversicherung und bei der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung 
22 Prozent (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a); 
2. bei der Wohngebäudeversicherung 19 Prozent (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Buchstabe b); 
3. und bei der Hausratversicherung 19 Prozent (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
Buchstabe c);“  
 
 
3. § 7a wird wie folgt gefasst: 
 
„Zuständig ist das Bundeszentralamt für Steuern.“ 
 
 
4. § 11 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„3. den Umfang der Besteuerungsgrundlage,“ 
 
 
5. In § 5 Absatz 3, § 8 Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 und § 10a Absatz 1 und 2 
wird das Wort „Finanzamt“ durch die Wörter „Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt. 
 
 

 
Artikel 11 

 
Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung 

 
Die Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 28), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
1. § 1 wird aufgehoben. 

2. In § 2 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 und § 10 wird das Wort „Fi-
nanzamt“ durch die Wörter „Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt. 

. 
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Artikel 12 

 
Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes 

 
Das Feuerschutzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 
1996 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 34 des Gesetzes vom 
22. September 2005 (BGBl. I S. 2809) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
„(1) Der Feuerschutzsteuer unterliegt die Entgegennahme des Versicherungsentgelts 
nur aus den folgenden Versicherungen, wenn die versicherten Gegenstände sich bei 
der Entgegennahme des Versicherungsentgelts im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
befinden: 
1. Feuerversicherungen einschließlich Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherun-
gen, 
2. Wohngebäudeversicherungen, bei denen die Versicherung teilweise auf Gefahren 
entfällt, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein können, 
3. Hausratversicherungen, bei denen die Versicherung teilweise auf Gefahren ent-
fällt, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein können. 
Das Versicherungsentgelt aus Versicherungen, die nicht in Satz 1 Nummer 1 bis 3 
genannt werden, die jedoch teilweise auf Gefahren entfallen, die Gegenstand einer 
Feuerversicherung sein können, unterliegt nicht der Feuerschutzsteuer.“ 
 

2. § 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Bemessungsgrundlage ist  
1. bei Feuerversicherungen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) ein Anteil von 40 Pro-
zent des Versicherungsentgelts,  
2. bei Wohngebäudeversicherungen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) ein Anteil von 
14 Prozent des Gesamtbetrages des Versicherungsentgelts und 
3. bei Hausratversicherungen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) ein Anteil von 15 Pro-
zent des Gesamtbetrages des Versicherungsentgelts. 
 
(2) Die Steuer ist von den Anteilen (Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3) zu berechnen, die 
im Anmeldungszeitraum (§ 8 Absatz 2) vereinnahmt worden sind (Isteinnahmen). 
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Wird das Versicherungsentgelt ganz oder zum Teil zurückgezahlt, weil das Versiche-
rungsverhältnis vorzeitig beendet oder das Versicherungsentgelt herabgesetzt wor-
den ist, so mindert sich die Bemessungsgrundlage um die auf die Anteile zurückge-
zahlten Versicherungsentgelte. 

 
(3) Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf Antrag gestatten, dass die Steuer 
nicht nach den Isteinnahmen, sondern nach den im Anmeldungszeitraum angefor-
derten Anteilen (Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3) (Solleinnahmen) berechnet wird. Im 
Falle der Berechnung nach Solleinnahmen ist die auf nicht eingegangene Anteile 
bereits entrichtete Steuer bei der Anmeldung in dem Anmeldungszeitraum (§ 8 Ab-
satz 2) abzusetzen, in dem der Versicherer die Versicherung ganz oder teilweise in 
Abgang gestellt hat.“ 

 

3. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Steuersatz beträgt – vorbehaltlich des folgenden Absatzes - 19 Prozent. 

(2) Die Steuer beträgt bei Feuerversicherungen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) 
22 Prozent.  

(3) Die Versicherungsteuer gehört nicht zum Versicherungsentgelt.“ 

 

4. § 10 wird wie folgt gefasst: 

„Zuständig ist das Bundeszentralamt für Steuern.“ 

 
5. In § 11 Absatz 1 (Zerlegung des Aufkommens) wird die Jahreszahl „2009“ durch 

die Jahreszahl „2015“ ersetzt. 
 
6. Nach § 13 werden folgende §§ 14 und 15 angefügt: 
 

„§ 14 (Evaluation) 
 
Die Bemessungsgrundlagen (§ 3 Absatz 1) werden jährlich, beginnend mit dem 
1. Januar 2012, durch Rechtsverordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, derart angepasst, dass das Aufkommen der Feuerschutz-
steuer nicht unter den Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2011 (Sockelbetrag) sinkt. Die 
Bemessungsgrundlagen nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 des Versicherungsteuerge-
setzes sind entsprechend anzupassen. 
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§ 15 (Ermächtigungen) 
 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates Rechts-
verordnungen über den Anteil an der Bemessungsgrundlage (§ 3 Absatz 1) zu erlas-
sen. 
 
(2) Der Bundesminister der Finanzen kann dieses Gesetz und die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils geltenden Fassung mit 
neuem Datum und unter neuer Überschrift im Bundesgesetzblatt bekannt machen.“ 
 
7. In § 8 Absatz 3 und 4 sowie in § 12 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Fi-
nanzamt“ durch die Wörter „Bundeszentralamt Steuern“ ersetzt. 
 
 

 
Artikel 13 

 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft.  
(2) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
(3) § 3 des Artikels 4 tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
(4) Artikel 6 Nummer 1 Buchstabe b, Artikel 10, Artikel 11 und Artikel 12 Nummer 1 

bis 4 sowie 6 und 7 treten am 1. Juli 2010 in Kraft. 
(5) Artikel 12 Nummer 5 tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
 



Begründung 
 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Der Entwurf steht im Zusammenhang mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes (Artikel 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 143d) und enthält die zur 
Ausführung dieser Änderungen erforderlichen Regelungen auf einfach-rechtlicher 
Ebene. Sie betreffen insbesondere die finanziellen Beziehungen zwischen Bund und 
Ländern sowie die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und 
der Länder. 
 
Zu Artikel 1 (Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von 
Haushaltsnotlagen) 
 
Das Gesetz setzt die Einrichtung eines Systems regelmäßiger Haushaltsüberwa-
chung durch einen nach Artikel 109a Grundgesetz neu zu gründenden Stabilitätsrat 
um. Das Stabilitätsratsgesetz konkretisiert die fortlaufende Überwachung der Haus-
haltswirtschaft von Bund und Ländern durch den Stabilitätsrat, die Voraussetzungen 
und das Verfahren zur Feststellung einer drohenden Haushaltsnotlage, die Grund-
sätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanierungsprogrammen zur Vermei-
dung von Haushaltsnotlagen und die Veröffentlichung der Beratungsergebnisse und 
der zugrunde liegenden Unterlagen, durch die öffentlicher Druck aufgebaut werden 
soll. 
 
Zu Artikel 2 (Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 Grundgesetz) 
 
Mit dem Ausführungsgesetz des Bundes zu Art. 115 GG werden die Regelungen des 
neu gefassten Artikels 115 GG näher konkretisiert. 
 
Das Gesetz regelt das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Net-
tokreditaufnahme. Hierzu gehören insbesondere die Bestimmung der strukturellen 
und der konjunkturellen Verschuldungskomponente und Einzelheiten zur Bereinigung 
der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen. Ebenfalls geregelt sind 
Einzelheiten zum Kontrollkonto mit Ausgleichspflicht, das die Einhaltung der Ver-
schuldungsregel im Haushaltsvollzug sicherstellt. Ferner enthält das Gesetz eine 
Regelung, die Abweichungsrechte für Nachträge zum Haushaltsgesetz und Haus-
haltsplan vorsieht. 
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Die Neuregelungen zur Begrenzung der Nettokreditaufnahme werden erstmals auf 
den Bundeshaushalt für das Jahr 2011 angewendet. Da die vollständige Einhaltung 
der neuen Grenzen, insbesondere angesichts der notwendigen Ausweitung der 
Staatsverschuldung im Rahmen der Bewältigung der aktuellen Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise, im Jahr 2011 noch nicht möglich ist, ist der Bund durch Artikel 143d 
des Grundgesetzes ermächtigt, befristet von den Vorgaben des Artikels 115 Absatz 2 
Satz 2 des Grundgesetzes abzuweichen. Der Bund muss die Vorgaben danach ab 
dem 1. Januar 2016 einhalten. Die in der Übergangszeit geltenden Vorschriften in 
diesem Gesetz stellen sicher, dass die volle Einhaltung der Verfassungsvorgaben 
zum 1. Januar 2016 erfolgen kann. 
 
Zu Artikel 3 (Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen) 
 
Mit dem Gesetz werden auf der Grundlage des Artikel 143d Grundgesetz die bun-
desgesetzlichen Vorgaben für die Gewährung von Konsolidierungshilfen der bundes-
staatlichen Gemeinschaft an die Länder Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 im Rahmen einer Verwal-
tungsvereinbarung geregelt. Die Voraussetzungen für den Hilfeleistungsanspruch, 
vor allem die Einhaltung eines Konsolidierungspfades, der die betreffenden Länder in 
die Lage versetzt, ihre Haushalte bis spätestens 2020 auszugleichen, werden präzi-
siert und die Konsequenzen im Falle einer Nichteinhaltung werden definiert. 
 
Zu Artikel 4 (Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des 
Bundes und der Länder) 
 
Artikel 91c Absatz 4 GG erteilt dem Bund die Kompetenz zum Erlass eines Ausfüh-
rungsgesetz über die Errichtung und den Betrieb eines Netzes zur Verbindung der 
informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder. 
 
Die Aufgabenerfüllung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ist zunehmend 
von der Informationstechnik (IT) abhängig. Schon heute zeigt sich, dass es mit Hilfe 
der öffentlichen IT möglich ist, die Bürokratiekosten der Verwaltung zu reduzieren 
und die Serviceleistungen der Behörden zu verbessern. Es ist davon auszugehen, 
dass sich die Bedeutung der IT für die öffentliche Verwaltung zukünftig noch erhöht. 
 
Um ihren Nutzen für die öffentliche Verwaltung entfalten zu können, müssen die in 
eigener Verantwortung der jeweiligen Träger betriebenen informationstechnischen 
Systeme des Bundes und der Länder als eine verbundene Infrastruktur begriffen und 
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ausgestaltet werden. Insbesondere muss ein Datenaustausch über Verwaltungsebe-
nen hinweg gewährleistet sein.  
 
Gegenwärtig entwickelt und betreibt die öffentliche Verwaltung ihre IT-Netze weitest-
gehend eigenständig. Ein Verbund dieser Netze besteht derzeit über das Koppelnetz 
TESTA-D. Wie eine im Jahr 2006 durchgeführte Bestandserhebung ergeben hat, ist 
die bundesweite elektronische Erreichbarkeit aller Behörden über Verwaltungsnetze 
nicht in allen Fällen sicher gewährleistet.  
 
Die gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung hat die 
Notwendigkeit und den Nutzen einer sicheren elektronischen Kommunikation inner-
halb der öffentlichen Verwaltung erkannt und eine Änderung des Grundgesetzes 
empfohlen. Mit Artikel 91c Absatz 4 wird die verfassungsrechtliche Grundlage ge-
schaffen, damit der Bund ein Verbindungsnetz errichten und betreiben kann, mit dem 
das informationstechnische Netz des Bundes mit denen der Länder verbunden wer-
den. Das Gesetz setzt den in Artikel 91c Absatz 4 Satz 2 des Grundgesetzes enthal-
tenen Auftrag um, die Einzelheiten zu Errichtung und Betrieb des Verbindungsnetzes 
mit Zustimmung des Bundesrates in einem Bundesgesetz zu regeln. 
 
Zu Artikel 5 (Bundeskrebsregisterdatengesetz) 
 
Krebserkrankungen sind nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste To-
desursache in Deutschland. Die Erhebung und Analyse von Daten über Auftreten 
und Häufigkeit von Krebserkrankungen ist eine unverzichtbare Grundlage für die Be-
schreibung von Ausmaß und Art der Krebsbelastung einer Bevölkerung und damit 
Ausgangspunkt für entsprechende gesundheitspolitische Maßnahmen zur Präventi-
on, Früherkennung und Therapie dieser Erkrankungen. Die Datenerhebung ist Auf-
gabe der epidemiologischen Krebsregister der Länder. 
 
Mit dem von 1995 bis 1999 gültigen Bundeskrebsregistergesetz (KRG) sind die Län-
der verpflichtet worden, epidemiologische Krebsregister einzurichten. Mittlerweile hat 
jedes Land ein solches Krebsregister gesetzlich eingeführt. Aufgrund unterschiedli-
cher Regelungen in den Ländern bestehen aber  Probleme bei der Zusammenfüh-
rung und der bundesweiten Auswertung der erhobenen Daten. Auch erschweren 
noch bestehenden Lücken in der Flächendeckung und Vollzähligkeit  differenzierte 
Aussagen zur Entwicklung von Krebserkrankungen auf Bundesebene. Um eine ein-
heitliche Datenbasis zu erhalten, die fundierte Aussagen zum Krebsgeschehen in 
ganz Deutschland und länderübergreifende Untersuchungen und Vergleiche ermög-
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licht, soll beim Robert Koch-Institut ein Zentrum für Krebsregisterdaten eingerichtet 
werden. Zu seinen Aufgaben gehören die Zusammenführung und Validierung der 
Daten der Landeskrebsregister, die Bereitstellung einer Datenbasis für Entscheidun-
gen in der Gesundheitspolitik und für  wissenschaftliche Zwecke sowie die regelmä-
ßige Berichterstattung über Krebs in Deutschland. 
 
Zu Artikel 6, 8 und 9 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes, Änderung des 
Einkommensteuergesetzes, Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsver–
ordnung) 
 
Nach der Verfassungssystematik sind grundsätzlich die Länder für die Verwaltung 
der Steuern zuständig, sofern das Grundgesetz – wie z. B. hinsichtlich der besonde-
ren Verbrauchsteuern – nicht ausdrücklich Abweichendes regelt, Art. 108 GG. Da-
nach werden u. a. die bedeutsamen und aufkommensträchtigen Gemeinschaftsteu-
ern (Umsatz-, Einkommen- und Körperschaftsteuer) durch Landesfinanzbehörden – 
im Auftrag des Bundes – verwaltet. Nicht zuletzt im gemeinsamen finanziellen Inte-
resse des Bundes und der Länder ist eine effektive und effiziente Steuerverwaltung 
unerlässlich. Auch wenn viele Verfahrensabläufe sich bereits jetzt reibungslos gestal-
ten, gibt es noch nennenswertes Verbesserungspotenzial. Bund und Länder sind im 
Rahmen der Föderalismusreformkommission II übereingekommen, diese vorhande-
nen Potenziale zur Steigerung der Effizienz des Steuervollzugs und auch mit dem 
Ziel einer gleichmäßigen Steuererhebung im gesamten Bundesgebiet konsequent zu 
heben.  
 
Dies bedarf nicht zwangsläufig einer grundlegenden Strukturreform der Steuerver-
waltung. Vielmehr kann auch eine nur punktuelle Neujustierung der Aufgaben- und 
Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern im Bereich der steuerlichen 
Auftragsverwaltung zu einer spürbaren Erhöhung der Schlagkraft der Steuerverwal-
tung führen. 
 
Dementsprechend enthält das Gesetz zur Steigerung der Effizienz der Steuerverwal-
tung u. a. folgende Maßnahmen auf einfachgesetzlicher Ebene: 
 

• Den Ausbau der Mitwirkungsrechte der Bundesbetriebsprüfung u. a. durch 
Einräumung eines Benennungsrechts des Bundeszentralamts für Steuern in 
Bezug auf Steuerpflichtige, die der Außenprüfung unterliegen; 

• die Bereitstellung anonymisierter Daten des automatisierten Besteuerungsver-
fahren durch die Länder vor allem für Zwecke der Gesetzesfolgenabschätzung 
des Bundes; 
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• die Präzisierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Verwaltungs-
Controlling der Steuerverwaltung auf Bundesebene sowie 

• die Zentralisierung des Steuerabzugsverfahrens für beschränkt Steuerpflichti-
ge beim Bundeszentralamt für Steuern.  

 
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 
 
Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes stellt sicher, dass die Finanzierung der 
Lasten durch die Konsolidierungshilfen nach dem Konsolidierungshilfengesetz hälftig 
durch Bund und Länder, bei letzteren aus ihrem Umsatzsteueranteil, getragen wird. 
 
Zu Artikel 10 bis 12 (Änderung des Versicherungsteuergesetzes, Änderung der 
Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung, Änderung des Feuerschutzsteuerge-
setzes) 
 
Es ist vorgesehen, die Verwaltungskompetenz für die Versicherungsteuer, die als 
Bundessteuer bislang von den Ländern im Auftrag des Bundes verwaltet wird, im 
Interesse einer vollständigen Kompetenzentflechtung auf den Bund zu übertragen. 
 
Im Zuge dessen wird die Verwaltungskompetenz für die Feuerschutzsteuer, deren 
Ertrag den Ländern zusteht und die enge thematische Berührungspunkte mit der 
Versicherungsteuer aufweist, ebenfalls dem Bund zugewiesen. Durch die Übertra-
gung der Verwaltungskompetenz für die Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer 
wird der Vollzug der Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer erheblich verein-
facht und verbessert. Dies wird erreicht durch die Zentralisierung der Verwaltung der 
insgesamt rund 2000 Steuerfälle (Aufkommenssoll 2009: 10,45 Milliarden Euro) in 
der Versicherungsteuer sowie der rund 1150 Steuerfälle in der Feuerschutzsteuer 
(Aufkommenssoll 2009: 320 Millionen Euro) und die Professionalisierung der Bear-
beiter durch ausschließliche Zuständigkeit für die Bearbeitung der Versicherungsteu-
er und Feuerschutzsteuer. Zugleich werden bisher bestehende materiellrechtliche 
Überschneidungen zwischen Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer und damit 
einhergehende Abgrenzungsprobleme durch eine teilweise Neuformulierung von 
Steuertatbeständen in den betreffenden Gesetzen beseitigt.  
 
Eine weitere Steuervereinfachung bei der Feuerschutzsteuer wird dadurch erreicht, 
dass die gleichen Steuersätze wie bei der Versicherungsteuer festgelegt werden, 
ohne dabei die Versicherungsentgelte für die auch der Feuerschutzsteuer unterlie-
genden Versicherungen zu verteuern. 
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Die bestehende Zerlegungsregelung des Feuerschutzsteuer-Aufkommens auf die 
Länder wird bis 31. Dezember 2015 verlängert. Um das Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer dauerhaft zu sichern, wird in § 14 Feuerschutzsteuergesetz eine Evalu-
ationsregelung neu eingefügt. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

1 §§ 5 und 6 VersStG und §§ 1,3 und 4 FeuerschSInsg. - 35 . - 25 - 40 - 35 - 35
ESt + 10 . . + 5 + 10 + 10
SolZ . . . . . .
VersSt - 125 . - 65 - 125 - 125 - 125
FeuerschSt + 80 . + 40 + 80 + 80 + 80

Bund - 121 . - 65 - 123 - 121 - 121
ESt + 4 . . + 2 + 4 + 4
SolZ . . . . . .
VersSt - 125 . - 65 - 125 - 125 - 125

Länder + 84 . + 40 + 82 + 84 + 84
ESt + 4 . . + 2 + 4 + 4
FeuerschSt + 80 . + 40 + 80 + 80 + 80

Gem. + 2 . . + 1 + 2 + 2
ESt + 2 . . + 1 + 2 + 2

2 Insg. - 35 . - 25 - 40 - 35 - 35
ESt + 10 . . + 5 + 10 + 10
SolZ . . . . . .
VersSt - 125 . - 65 - 125 - 125 - 125
FeuerschSt + 80 . + 40 + 80 + 80 + 80

Bund - 121 . - 65 - 123 - 121 - 121
ESt + 4 . . + 2 + 4 + 4
SolZ . . . . . .
VersSt - 125 . - 65 - 125 - 125 - 125

Länder + 84 . + 40 + 82 + 84 + 84
ESt + 4 . . + 2 + 4 + 4
FeuerschSt + 80 . + 40 + 80 + 80 + 80

Gem. + 2 . . + 1 + 2 + 2
ESt + 2 . . + 1 + 2 + 2

Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten

Kassenjahr

Festlegung der Anteile an der (gemeinsamen) 
Bemessungsgrundlage und Änderung der 
Steuersätze

Finanzielle Auswirkungen insgesamt

lfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

Entwurf des Begleitgesetzes zur Föderalismusreform II

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)
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B. Besonderer Teil 
 
 
Zu Artikel 1 (Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von 
Haushaltsnotlagen) 
 
Zu § 1 
Absatz 1 regelt die Zusammensetzung des Stabilitätsrates nach Artikel 109a Grund-
gesetz. Aufgabe des Stabilitätsrates ist es, auf der Grundlage dieses Gesetzes ein 
Verfahren zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen zu entwickeln und durchzuführen. 
Als Gäste können Vertreter der kommunalen Spitzenverbände oder der Bundesbank 
zu den Beratungen hinzugezogen werden. 
 
Absatz 2 trifft eine Regelung über den Vorsitz des Stabilitätsrates. Es ist ein gemein-
samer Vorsitz aus der Bundesministerin oder dem Bundesminister der Finanzen und 
der oder dem turnusgemäßen Vorsitzenden der Finanzministerkonferenz der Länder 
vorgesehen. 
 
Absatz 3 gibt zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Überwachung vor, dass der 
Stabilitätsrat mindestens zweimal jährlich zusammentritt. 
 
Absatz 4 regelt die Modalitäten der Beschlussfassung des Stabilitätsrates. Die Ver-
öffentlichung von Beratungsergebnissen und Beschlüssen sind von erheblicher Be-
deutung für das Funktionieren des präventiven Verfahrens, da hierdurch öffentlicher 
Druck auf Gebietskörperschaften mit unterdurchschnittlichen Ergebnissen entstehen 
kann. Minderheitsmeinungen können von den Betroffenen veröffentlicht werden. 
 
Nach Absatz 5 werden die Einzelheiten der Verfahrensabläufe im Stabilitätsrat in 
einer Geschäftsordnung geregelt. 
 
Absatz 6 regelt die angesichts der Aufgaben des Stabilitätsrates erforderliche Ein-
richtung eines Sekretariats.  
 
Zu § 2 
Die Vorschrift bestimmt die Aufgaben des Stabilitätsrates nach Artikel 109a Grund-
gesetz und sieht entsprechend vor, dass der Stabilitätsrat die Haushaltswirtschaft 
von Bund und Ländern fortlaufend überwacht und bei Feststellung der Gefahr einer 
Haushaltsnotlage die Einleitung und Durchführung eines Sanierungsverfahrens vor-
nimmt. Als weitere Aufgaben sind dem Stabilitätsrat durch Gesetz die Überwachung 
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der Konsolidierungsverpflichtungen im Rahmen der Gewährung von Konsolidie-
rungshilfen nach Artikel 143d Absatz 2 Grundgesetz übertragen. 
 
Zu § 3 
Die Vorschrift bestimmt die näheren Einzelheiten des Haushaltsüberwachungs-
verfahrens. 
 
Ziel der regelmäßigen Überwachung nach Absatz 1 ist es, die Gefahr einer Haus-
haltsnotlage so rechtzeitig festzustellen, dass es durch entsprechende Sanierungs-
maßnahmen gelingen kann, das Eintreten einer Haushaltsnotlage zu vermeiden. 
 
Grundlage der Beratungen nach Absatz 2 ist ein Bericht der jeweiligen Gebietskör-
perschaft, der die Darstellung bestimmter, durch den Stabilitätsrat festgelegter Kenn-
ziffern zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung, die Einhaltung der ver-
fassungsmäßigen Verschuldungsregel sowie eine Projektion der mittelfristigen 
Haushaltsentwicklung auf Basis einheitlicher Annahmen enthalten soll. In diesem 
Zusammenhang wird auch überprüft, ob in einzelnen Ländern eine Haushaltsnotlage 
droht. Die Festlegung geeigneter Kennziffern hat durch den Stabilitätsrat zu erfolgen; 
dabei sind verschiedene Indikatoren zu berücksichtigen, die die Haushaltslage von 
Bund und Ländern umfassend und zielgenau charakterisieren. 
 
Die Veröffentlichung der vorgelegten Berichte sowie der Schlussfolgerungen des 
Stabilitätsrates nach Absatz 3 ist ein elementarer Bestandteil des Verfahrens, um 
Transparenz herzustellen und die Wirksamkeit der Beschlüsse zu unterstützen. 
 
Zu § 4 
Die Vorschrift regelt die näheren Einzelheiten des Verfahrens zur Feststellung einer 
drohenden Haushaltsnotlage. 
 
Bei der Festlegung der Schwellenwerte nach Absatz 1 ist sicherzustellen, dass eine 
drohende Haushaltsnotlage so rechtzeitig erkannt wird, dass ihr Eintritt noch zu ver-
hindern ist. Die zur Feststellung einer drohenden Haushaltsnotlage festzulegenden 
Schwellenwerte für den Bund müssen sich aufgrund seiner deutlich abweichenden 
Haushaltsstruktur bei den meisten Haushaltskennziffern von denen für die Länder 
unterscheiden. 
 
Es bestehen nach Absatz 2 zwei alternative Möglichkeiten, wie eine Prüfung ausge-
löst werden kann, ob in einer Gebietskörperschaft eine Haushaltsnotlage droht. In 
der Regel ist eine Gebietskörperschaft selbst am besten in der Lage eine drohende 
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Haushaltsnotlage zu erkennen. Darüber hinaus kann das Überschreiten der Schwel-
lenwerte Gefahr anzeigen. 
 
Die vom Stabilitätsrat einzuleitende Prüfung umfasst nach Absatz 3 alle relevanten 
Bereiche, insbesondere Höhe und Entwicklung der Verschuldung, Haushaltsdefizite, 
Zinsausgaben, Höhe und Struktur der Ausgaben und Einnahmen. 
 
Im Bericht nach Absatz 4 wird die Haushaltslage der Gebietskörperschaft umfas-
send geprüft. Auf dieser Basis sollen Beschlussempfehlungen abgegeben werden. 
 
Der Stabilitätsrat beschließt nach Absatz 5 über die Frage einer drohenden Haus-
haltsnotlage. 
 
Zu § 5 
Die Vorschrift regelt die näheren Einzelheiten des Verfahrens nach Feststellung einer 
drohenden Haushaltsnotlage. 
 
In diesem Fall wird nach Absatz 1 im Stabilitätsrat über ein Sanierungsprogramm für 
die betroffene Gebietskörperschaft verhandelt, das grundsätzlich einen 5-Jahreszeit-
raum umfassen soll, sich je nach Haushaltslage in der betreffenden Gebietskörper-
schaft aber auch über einen kürzeren oder längeren Zeitraum erstrecken kann. Ziel 
ist es, durch Ausschöpfung aller eigenen Konsolidierungsspielräume auf der Ausga-
ben- und Einnahmenseite die drohende Haushaltsnotlage abzuwenden und den 
Haushalt nachhaltig zu sanieren. Ausgangspunkt ist die zur dauerhaften Sanierung 
des Haushalts erforderliche jährliche Rückführung der Nettokreditaufnahme. Die Ge-
bietskörperschaft und der Stabilitätsrat stellen Einvernehmen über den angestrebten 
Abbaupfad bei der jährlichen Neuverschuldung her. 
 
Die Gebietskörperschaft setzt nach Absatz 2 die im Stabilitätsrat vereinbarten Maß-
nahmen eigenständig um und berichtet darüber. Bei Abweichungen müssen weitere 
Maßnahmen zwischen dem Stabilitätsrat und der Gebietskörperschaft vereinbart 
werden. 
 
Im Falle nicht ausreichender Anstrengungen der Gebietskörperschaft ergeht nach 
Absatz 3 eine Aufforderung zu verstärkten Maßnahmen durch den Stabilitätsrat. 
Diese Aufforderung kann wiederholt werden. 
 
Absatz 4: Nach Ablauf des vereinbarten Sanierungszeitraumes ist davon auszuge-
hen, dass das betroffene Land saniert ist. Wenn die Sanierung nicht erfolgreich war, 
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kann der Stabilitätsrat entscheiden, den Sanierungszeitraum zu verlängern oder mit 
dem Land ein neues Sanierungsprogramm zu vereinbaren. 
 
 
Zu Artikel 2 (Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 Grundgesetz) 
 
Zu § 1 
Die Regelung entspricht dem geltenden § 18 Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung. 
 

Zu § 2 
Absatz 1 Satz 1 beinhaltet den Grundsatz eines konjunkturbereinigt ohne Kreditauf-
nahme aufzustellenden Haushalts. Der letzte Halbsatz regelt, dass der Ausgleich des 
Haushalts unter Bereinigung um die finanziellen Transaktionen erfolgt. Satz 2 bein-
haltet als Abweichungsmöglichkeit vom Grundsatz des Satzes 1 die Möglichkeit einer 
der Höhe nach begrenzten strukturellen Verschuldung. 
 
Absatz 2 beschreibt die Konjunkturkomponente, zu deren Bestimmung die wirt-
schaftliche Entwicklung einzuschätzen ist. Wird eine Abweichung von der konjunktu-
rellen Normallage erwartet, sind der entsprechende Kreditbedarf beziehungsweise 
Überschüsse zu veranschlagen. Der Verschuldungsrahmen wird durch die hinzutre-
tende Konjunkturkomponente in konjunkturell schlechten Zeiten entsprechend erwei-
tert, in konjunkturell guten Zeiten entsprechend verringert und gegebenenfalls völlig 
aufgezehrt. Ist der berechnete Überschuss größer als der Verschuldungsrahmen, ist 
ein echter Überschuss (d. h. Tilgungen) zu veranschlagen. 
 

Zu § 3 
§ 3 regelt das Nähere zur Bestimmung der finanziellen Transaktionen nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1. Die Berücksichtigung von so genannten finanziellen Transaktionen im 
Rahmen der Schuldenregel führt zu einer Annäherung des Haushaltssaldos an den 
Finanzierungssaldo der Maastricht-Rechnung, der dem Konzept der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen (VGR) folgt. Als finanzielle Transaktionen werden in den 
VGR – und damit in der Maastricht-Rechnung – nicht-vermögenswirksame Einnah-
men und Ausgaben bezeichnet. Die für die Schuldenregel gewählte Abgrenzung folgt 
aus Gründen der Praktikabilität dem Konzept einer VGR-nahen Abgrenzung, indem 
nur die finanziellen Transaktionen  berücksichtigt werden, die den Haushalten unmit-
telbar entnommen werden können. 
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Zu § 4 
In § 4 werden Details der Berechnung der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme, 
insbesondere zum zugrunde zu legenden Bruttoinlandsprodukt normiert. Soweit der 
Haushaltsplan für zwei Jahre – nach Jahren getrennt – aufgestellt wird (Doppelhaus-
halt), gilt entsprechend für das zweite Jahr ebenfalls das für das erste Jahr zugrunde 
zu legende Bruttoinlandsprodukt. 
 
Zu § 5 
In § 5 werden Details der Ermittlung der Konjunkturkomponente geregelt. Mit der 
Konjunkturkomponente wird die Größenordnung der zulässigen konjunkturellen Ver-
schuldung bzw. der aus konjunkturellen Gründen zu erwirtschaftenden Überschüsse 
ermittelt. Die Konjunkturkomponente ergibt sich als Produkt aus der Produktionslü-
cke (Absatz 2) und der Budgetsensitivität (Absatz 3). 
 
Absatz 1 verdeutlicht, dass die zulässige strukturelle Verschuldung durch die Kon-
junkturkomponente entsprechend der Abweichung der erwarteten wirtschaftlichen 
Entwicklung von der Normallage eine Erweiterung oder Verminderung erfährt. 

 
Absatz 2 definiert die Abweichung von der konjunkturellen Normallage als Produkti-
onslücke, die sich in einer Unter- oder Überauslastung der gesamtwirtschaftlichen 
Produktionskapazitäten äußert. Eine solche Produktionslücke liegt vor, wenn das zu 
schätzende Produktionspotenzial vom erwarteten Bruttoinlandsprodukt abweicht. Die 
Schätzung des Produktionspotenzials erfolgt auf der Grundlage eines Konjunkturbe-
reinigungsverfahrens, das neben weiteren Einzelheiten durch Rechtsverordnung 
nach Absatz 4 festgelegt wird und regelmäßig zu überprüfen und fortzuentwickeln ist. 
 
Absatz 3 beinhaltet die Formel zur Berechnung der Konjunkturkomponente und defi-
niert die Budgetsensitivität als Zahlenwert, der angibt, wie sich die Einnahmen und 
Ausgaben des Bundes bei einer Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität 
verändern. 
 
Absatz 4 enthält die Ermächtigung, das Konjunkturbereinigungsverfahren durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Durch den ergänzenden Verweis auf das auf europäi-
scher Ebene angewandte Verfahren wird die Konsistenz mit dem Regelwerk des eu-
ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts sichergestellt. 
 
Zu § 6 
In § 6 wird entsprechend der Regelung in Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz 
die Möglichkeit eröffnet, im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen 
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Notsituationen Kredite über die sich aus §§ 2 bis 5 ergebenden Grenzen hinaus auf-
zunehmen. Dadurch soll die Handlungsfähigkeit des Staates zur Krisenbewältigung 
gewährleistet werden. Da eine abschließende enumerative verfassungsrechtliche 
Benennung möglicher Notsituationen wegen der Vielzahl und Unterschiedlichkeit 
denkbarer Anwendungsfälle nicht möglich ist, erfolgt eine Eingrenzung durch drei 
Kriterien, die gleichzeitig erfüllt sein müssen:  

• Die Notsituation muss außergewöhnlich sein,  
• ihr Eintritt muss sich der Kontrolle des Staates entziehen und  
• sie muss den Haushalt erheblich beeinträchtigen.  

Naturkatastrophen sind in Orientierung an der Staatspraxis zur Amtshilfe nach Artikel 
35 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Grundgesetz unmittelbar drohende Gefahrenzu-
stände oder Schädigungen von erheblichem Ausmaß, die durch Naturereignisse 
ausgelöst werden (z.B. Erdbeben, Hochwasser, Unwetter, Dürre, Massenerkrankun-
gen). Außergewöhnliche Notsituationen, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen, 
mithin auf äußeren Einflüssen beruhen, die nicht oder im Wesentlichen nicht der 
staatlichen Kontrolle unterliegen, können beispielsweise sein: 

• Besonders schwere Unglücksfälle im Sinne des Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 und 
Absatz 3 Grundgesetz, das heißt Schadensereignisse von großem Ausmaß und 
von Bedeutung für die Öffentlichkeit, die durch Unfälle, technisches oder mensch-
liches Versagen ausgelöst oder von Dritten absichtlich herbeigeführt werden;  

• eine plötzliche Beeinträchtigung der Wirtschaftsabläufe in einem extremen Aus-
maß aufgrund eines exogenen Schocks, wie beispielsweise der aktuellen Finanz-
krise, die aus Gründen des Gemeinwohls aktive Stützungsmaßnahmen des Staa-
tes zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Wirtschaftsabläufe gebietet. 

Auch ein Ereignis von positiver historischer Tragweite, wie die Deutsche Wiederver-
einigung, das einen erheblichen Finanzbedarf auslöst, kann einen Anwendungsfall 
der Klausel bilden. 

Zyklische Konjunkturverläufe im Sinne von Auf- und Abschwung sind demgegenüber 
keine außergewöhnlichen Ereignisse. Diesen ist im Rahmen der Schuldenregel allein 
durch die Konjunkturkomponente Rechnung zu tragen. 
 
Das Erfordernis der erheblichen Beeinträchtigung der Finanzlage bezieht sich auf 
den Finanzbedarf zur Beseitigung der aus einer Naturkatastrophe resultierenden 
Schäden und etwaigen vorbeugenden Maßnahmen. Gleiches gilt zur Bewältigung 
und Überwindung einer außergewöhnlichen Notsituation. 
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Der zur Inanspruchnahme der Ausnahme im Einzelfall erforderliche Parlamentsbe-
schluss muss mit qualifizierter Mehrheit (Mehrheit der Mitglieder des Bundestages) 
gefasst werden. Dieser Beschluss kann ein Gesetzesbeschluss sein. Denkbar ist 
aber auch ein Parlamentsbeschluss, der in der Regel im Zusammenhang mit der Be-
schlussfassung über das Haushaltsgesetz erfolgt, mit dem Kreditaufnahmen über die 
Regelgrenzen hinaus ermöglicht werden. 

 
Die Rückführung der nach § 6 zusätzlich aufgenommenen Kredite hat binnen eines 
angemessenen Zeitraums zu erfolgen. Für die Angemessenheit des Rückführungs-
zeitraums ist neben dem Ausmaß der zusätzlichen Kreditaufnahme auch die Ein-
schätzung der konjunkturellen Lage von Bedeutung. Ebenso wie die Abbauverpflich-
tung für das Kontrollkonto nach § 7 überlagert auch eine Rückführungspflicht für die 
nach § 6 aufgenommenen zusätzlichen Kredite zwangsläufig den Konjunkturzyklus 
und die Konjunkturkomponente. Andererseits stellt aber die Rückführungspflicht si-
cher, dass die in der Ausnahmesituation aufgenommenen Schulden möglichst zeit-
nah zurückgeführt werden und kein Anreiz für eine extensive Auslegung der Aus-
nahmeregelung geschaffen wird. Sowohl die Rückführungspflicht binnen eines an-
gemessenen Zeitraums als auch ein konjunkturgerechter Abbau des Kontrollkontos 
muss jeweils beide Gesichtspunkte berücksichtigen. Die Rückführungspflicht kann 
sowohl durch einnahmeseitige als auch durch ausgabeseitige Maßnahmen erfüllt 
werden. 
 

Zu § 7 
Die Vorschrift regelt das Kontrollkonto nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz 
und die Berechnung der zu buchenden Abweichungen. 
 
Absatz 1 Satz 1 legt fest, dass der konjunkturelle Verschuldungsspielraum anhand 
der tatsächlichen Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes des abgelaufenen Haus-
haltsjahres neu berechnet wird. Die ermittelte zulässige konjunkturelle Verschul-
dungbeziehungsweise der zu erzielende konjunkturbedingte Überschuss wird dann 
auf den Betrag der tatsächlichen Nettokreditaufnahme angerechnet. Ist die Ausnah-
meregelung des Artikels 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz in Anspruch genommen 
worden, so erfolgt eine Bereinigung um den Betrag, um den die Nettokreditaufnahme 
aufgrund des entsprechenden Beschlusses erhöht wurde. Der verbleibende Betrag 
ist im nächsten Schritt mit der nach § 2 Absatz 1 Satz 2 zulässigen strukturellen Ver-
schuldung unter Einbeziehung der tatsächlichen finanziellen Transaktionen zu ver-
gleichen. Abweichungen (positive wie negative) werden auf dem Kontrollkonto ver-
bucht. 
 



 - 14 -

Die Regelung in Absatz 2 zielt darauf ab, dass der negative Saldo des Kontrollkon-
tos einen Schwellenwert von 1,5 Prozent im Verhältnis zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt nicht überschreiten soll. Daher ist generell auf einen Ausgleich des 
Kontrollkontos hinzuwirken.  
 
Die in Absatz 3 geregelte Abbauverpflichtung wird so konjunkturunschädlich wie 
möglich gestaltet, damit die durch § 2 Absatz 2 gewährleistete konjunkturgerechte 
Finanzpolitik in möglichst geringem Umfang durch die Belastungen aus der Abbau-
verpflichtung überlagert wird. Dies wird dadurch sichergestellt, dass einerseits eine 
Abbauverpflichtung nur in Jahren mit positiver Veränderung der Produktionslücke 
eintritt und diese auf einen Anteil von 0,35 Prozent im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt limitiert wird, andererseits die Abbauverpflichtung bereits bei 
Überschreitung eines Schwellenwertes von 1 Prozent im Verhältnis zum nominalen 
Bruttoinlandsprodukt einsetzt, also deutlich vor Erreichen des in Artikel 115 Absatz 2 
Satz 4 normierten Schwellenwertes. 

Die Abbauverpflichtung kann sowohl durch einnahmeseitige als auch ausgabeseitige 
Maßnahmen erfüllt werden. 
 

Zu § 8 

Durch diese Vorschrift werden die Regelungen des Artikels 115 Absatz 2 Satz 4 und 
5 Grundgesetz zum Kontrollkonto für den Fall konkretisiert, dass im Haushaltsvollzug 
ein Nachtragshaushalt erforderlich wird. Denn die tatsächliche Inanspruchnahme 
dieser im Rahmen des Vollzugs erforderlich gewordenen zusätzlichen Kreditermäch-
tigung wird nach der Systematik des Artikels 115 Absatz 2 Satz 4 Grundgesetz auf 
dem Kontrollkonto verbucht.  
 

Satz 1 erlaubt eine beschränkte Ermächtigung zur Überschreitung der nach Artikel 
115 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz zulässigen Obergrenze für die Kreditermächtigung 
im Rahmen eines Nachtragshaushaltes, der aufgrund einer nicht vorhergesehenen 
Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben erforderlich werden kann, ohne dass 
eine Ausnahmesituation nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz vorliegt. Dies 
setzt voraus, dass der Entwicklung durch Bewirtschaftungsmaßnahmen nicht entge-
gengewirkt werden kann. Die Obergrenze für eine Überschreitung der Regelgrenze 
der strukturellen Verschuldung im Rahmen eines Nachtrags wird in Höhe von 3 Pro-
zent der veranschlagten Steuereinnahmen festgelegt. 
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Satz 2 beinhaltet das Verbot, mit dem Nachtrag neue Maßnahmen (zum Beispiel 
auch Leistungsverbesserungen) zu veranschlagen, die zu Mehrausgaben oder zu 
Mindereinnahmen führen. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass die struktu-
relle Verschuldungskomponente nicht durch zusätzliche diskretionäre Maßnahmen 
erhöht wird und damit die für die strukturelle Verschuldung geltende Grenze umgan-
gen wird. Die Regelung gilt vielmehr nur für unvorhergesehene Abweichungen, die 
sich im Vollzug ergeben haben, die bestehenden Kreditermächtigungen überschrei-
ten und damit einen Nachtragshaushalt erforderlich machen. 
 

Satz 3 bestimmt, dass zur Neuermittlung der Konjunkturkomponente zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Nachtragshaushalts allein eine Veränderung des erwarteten 
Bruttoinlandsproduktes berücksichtigt und keine neue Potentialschätzung vorge-
nommen wird. 

 

Satz 4 stellt klar, dass eine auf der zusätzlichen Ermächtigung beruhende Über-
schreitung der Regelgrenze der strukturellen Verschuldung im Unterschied zur Son-
dersituation nach § 6 das Kontrollkonto belastet. Kreditaufnahmen aufgrund des 
Nachtragshaushaltes, die sich in der rückwirkenden Betrachtung nach § 7 als struk-
turell erweisen und zur Überschreitung der Grenze nach § 2 Absatz 1 Satz 2 führen, 
werden daher auf dem Kontrollkonto verbucht. Hierdurch  ist die Einhaltung des 
Grundsatzes nach Artikel 115 Grundgesetz sichergestellt. 
 

Zu § 9 

Die Vorschrift konkretisiert auf der Grundlage der Ermächtigung in Artikel 143d Ab-
satz 1 Grundgesetz den für den Bund bis Ende des Jahres 2015 geltenden Anpas-
sungspfad. 

 
Zu Artikel 3 (Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen) 
 
Zu § 1 
Die Länder Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein erhal-
ten auf der Grundlage von Artikel 143d Absatz 2 und 3 Grundgesetz für den Zeitraum 
2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen in Höhe von 800 Mio. Euro jährlich. Die Konso-
lidierungshilfen sollen es den genannten Ländern ermöglichen, im Jahr 2020 die 
Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 Grundgesetz einzuhalten. Voraussetzung für die 
Auszahlung der Hilfen ist der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Bund und dem jeweiligen Land. 
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Absatz 2 regelt die Verteilung der Konsolidierungshilfen auf die einzelnen Länder. 
 
Durch die Auszahlung eines Drittels des Gesamtbetrages zum 1. Juli des Folgejah-
res nach Absatz 3 kann sichergestellt werden, dass zuvor eine Entscheidung des 
Stabilitätsrates über die Einhaltung der Konsolidierungsverpflichtungen des vorange-
gangenen Jahres erfolgen kann. 
 
Nach Absatz 4 kann kein Land gleichzeitig Konsolidierungshilfen nach diesem Ge-
setz und Sanierungshilfen aufgrund einer extremen Haushaltsnotlage erhalten. 
 
Zu § 2 
Voraussetzung für die Gewährung der Konsolidierungshilfen ist die Einhaltung der in 
Absatz 1 spezifizierten Konsolidierungsverpflichtungen. Damit wird die Vorausset-
zung zur Einhaltung der beschlossenen gemeinsamen Schuldenregel für Bund und 
Länder zum 1. Januar 2020 geschaffen. Für Länder, die im Jahr 2010 ein Finanzie-
rungsdefizit aufweisen, gilt: Das strukturelle Finanzierungsdefizit ist in den Jahren 
2011 bis 2020 vollständig zurückzuführen. Dabei sind jährliche Obergrenzen einzu-
halten, die sich jeweils um ein Zehntel des Ausgangswertes verringern.  
Für Länder, die im Jahr 2010 einen zumindest ausgeglichenen Finanzierungssaldo 
aufweisen, gilt: Auch in den Jahren 2011 bis 2019 ist jeweils ein zumindest ausgegli-
chener Finanzierungssaldo auszuweisen. Sowohl im Fall der Rückführung eines ne-
gativen Finanzierungssaldos als auch bei Fortführung eines ausgeglichenen Finan-
zierungssaldos sind die erhaltenen Konsolidierungshilfen nicht auf den Finanzie-
rungssaldo anzurechnen.  
Als Grundlage für die Berechnung der Abbauschritte dient der Finanzierungssaldo 
einschließlich Auslaufperiode in der Abgrenzung der vierteljährlichen Kassenstatistik 
des Statistischen Bundesamtes. Abgehoben wird grundsätzlich auf den strukturellen 
Finanzierungssaldo nach Herausrechnung von finanziellen Transaktionen, nach Be-
reinigung um unmittelbar konjunkturell bedingte Effekte auf die staatlichen Einnah-
men und Ausgaben und nach Berücksichtigung sonstiger nicht von dem einzelnen 
Land zu verantwortender Sondereffekte. In der Verwaltungsvereinbarung nach § 4 
wird vereinbart, dass und wie eine Bereinigung des Finanzierungsdefizits um unmit-
telbar konjunkturell bedingte Änderungen zu erfolgen hat. 
 
Der Stabilitätsrat nach Artikel 109a des Grundgesetzes überwacht nach Absatz 2 die 
Einhaltung der vorgegebenen Konsolidierungsverpflichtungen. Mit der Mehrheit nach 
§ 1 Absatz 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 109a des Grundgesetzes (Gesetz 
zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von Haushaltsnotlagen) 
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stellt der Stabilitätsrat fest, ob die Obergrenze des Finanzierungssaldos eingehalten 
wurde. Auf Antrag des jeweiligen Landes prüft der Stabilitätsrat, ob eine Überschrei-
tung der Obergrenzen des Finanzierungssaldos auf einer besonderen Ausnahmesi-
tuation  beruht und daher ausnahmsweise unbeachtlich ist. Dies soll im Grundsatz 
jedenfalls dann der Fall sein, wenn entsprechend der Regelung in Artikel 109 Absatz 
3 Satz 2 des Grundgesetzes die besondere Ausnahmesituation auf einer Naturka-
tastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, die sich der Kontrolle des jeweiligen 
Landes entzieht, beruht. Die Entscheidung über die Einhaltung im vorangegangenen 
Jahr muss bis zum 1. Juni des Folgejahres erfolgen, damit eine Zahlung der Hilfen 
zum 1. Juli (gemäß § 1 Absatz 3) möglich ist. 
 
Verfehlt ein Land sein Konsolidierungsziel in einem Jahr, verliert es nach Absatz 3 
den Anspruch auf Konsolidierungshilfe für dieses Jahr und wird vom Stabilitätsrat 
verwarnt. Falls es einem Land in einem späteren Jahr wieder gelingt, die für das je-
weilige Jahr geltende Obergrenze einzuhalten, werden die Hilfen für dieses Jahr 
ausgezahlt, ohne jedoch die Hilfszahlungen für vergangene Jahre, auf die kein An-
spruch bestand, nachzuholen. Bei Übererfüllung der Vorgabe in einem bestimmten 
Jahr erfolgt eine Anrechnung der Konsolidierungsleistung im Folgejahr. 
 
Zu § 3 
Die Konsolidierungshilfen werden jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. 
Der jährliche Zahlbetrag der Ländergesamtheit in Form eines Festbetrags im Rah-
men der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt 
400 000 000 Euro. 
 
Zu § 4 
Die Einzelheiten zu den Konsolidierungshilfen, dem Abbaupfad, der Überwachung 
durch den Stabilitätsrat und anderes werden in der den Zahlungsanspruch begrün-
denden Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem jeweiligen Empfän-
gerland geregelt. 
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Zu Artikel 4 (Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des 
Bundes und der Länder) 

 
Zu § 1 (Gegenstand der Zusammenarbeit; Koordinierungsgremium) 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 Satz 1 greift den Auftrag des Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes auf, 
wonach der Bund zur Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes 
und der Länder ein Verbindungsnetz errichtet. 
 
Satz 2 begründet die Pflicht, dass der Bund und die Länder in Fragen des Verbin-
dungsnetzes zusammenwirken. Insbesondere treffen der Bund und die Länder die in 
§ 4 aufgelisteten gemeinsamen Festlegungen. Satz 2 stellt klar, dass die Zusam-
menarbeit entsprechend der in Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes vorgesehe-
nen Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Maßgabe dieses Gesetzes erfolgt. 
Die Anwendbarkeit spezialgesetzlicher Regelungen zu informationstechnischen Net-
zen, etwa solchen des Gesetzes über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Di-
gitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-
Gesetz), bleibt unberührt. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 regelt die Gremienorganisation der Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
für das Verbindungsnetz. Die Funktion der oder des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Informationstechnik (BfIT) hat das Kabinett durch den Beschluss „IT-
Steuerung Bund“ vom 5. Dezember 2007 geschaffen; sie wird derzeit von dem für 
Informationstechnik (IT) zuständigen beamteten Staatssekretär des Bundesministeri-
um des Innern wahrgenommen. Die oder der BfIT ist für die strategischen Fragen 
des IT-Einsatzes in der Bundesverwaltung zuständig, baut die ressortübergreifende 
IT-Koordinierung zu einer ressortübergreifenden IT-Steuerung aus und ist Vorsitzen-
de oder Vorsitzender sowohl des Rats der IT-Beauftragten der Ressorts als auch der 
IT-Steuerungsgruppe des Bundes. Teil ihrer oder seiner Aufgaben ist auch die Koor-
dinierung der Zusammenarbeit mit den Ländern. Auf Länderseite wird die Zusam-
menarbeit von den zuständigen Vertreterinnen oder Vertretern wahrgenommen. Da-
mit sind die für die informationstechnischen Netze zuständigen Vertreterinnen oder 
Vertreter der Länder gemeint. Das Gremium kann sowohl politisch wie auch fachlich 
besetzt sein. 
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Die Möglichkeit, die Bund/Länder-Zusammenarbeit durch geeignete Stellvertreterin-
nen oder Stellvertreter der in Absatz 2 Satz 2 genannten Personen wahrzunehmen, 
bleibt unberührt. 
 
Zu Absatz 3  
 
Absatz 3 bildet die Schnittstelle zu Vereinbarungen nach Artikel 91c Absatz 1 und 2 
des Grundgesetzes. Die Vorschrift trägt einerseits dem Umstand Rechnung, dass 
durch einen Staatsvertrag der IT-Planungsrat als ein zentrales, hochrangig besetztes 
Gremium zur IT-Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern geschaffen werden 
soll. Es wäre ineffizient, wenn in diesem Gremium nicht auch die Zusammenarbeit im 
Bereich des Verbindungsnetzes stattfände. Durch die Errichtung eines weiteren, 
ausschließlich für Fragen des Verbindungsnetzes zuständigen Gremiums würde ein 
zentrales Anliegen der Föderalismuskommission II, die Eindämmung der Gremien-
vielfalt im Bereich der Informationstechnik, konterkariert. Andererseits berücksichtigt 
Absatz 3, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern hinsicht-
lich des Verbindungsnetzes auch gewährleistet sein muss, falls die Vereinbarung 
verzögert oder gar nicht in Kraft tritt, außer Kraft tritt, sowie falls nicht alle Länder der 
Vereinbarung beitreten oder falls einzelne Länder die Vereinbarung kündigen. So-
wohl bei der Errichtung als auch bei dem Betrieb des Verbindungsnetzes bedarf es in 
hohem Maße der Planungssicherheit und Beständigkeit, die nur ein Gesetz garantie-
ren kann. Deshalb ist es notwendig sicherzustellen, dass alle Länder die Möglichkeit 
haben, sich an der diesbezüglichen Zusammenarbeit zu beteiligen. 
 
Vor dem Hintergrund dieses Spannungsverhältnisses sieht Satz 1 vor, dass im Falle 
einer für den Bund und den Ländern wirksamen Vereinbarung über ein Gremium, 
welches entsprechend den Vorgaben des Absatz 2 Satz 2 mit hochrangigen Vertre-
tern des Bundes und der Länder besetzt ist, dieses Gremium auch die Bund/Länder-
Zusammenarbeit zum Verbindungsnetz nach den Maßgaben dieses Gesetzes über-
nimmt. Der Wortlaut verdeutlicht, dass es nicht genügt, wenn die Vereinbarung zwar 
in Kraft ist, aber nicht gegenüber allen Ländern und dem Bund Wirksamkeit entfaltet. 
Es ist notwendig, dass die Vereinbarung zunächst von allen ratifiziert und im An-
schluss daran von niemandem gekündigt wird. Fehlt es hingegen an einer solchen 
vollumfänglichen Ratifizierung oder kündigen einer oder mehrere der Vertragspart-
ner, ist bzw. wird das in Absatz 2 Satz 1 vorgesehene Koordinierungsgremium für 
das Verbindungsnetz zuständig. 
 
Satz 2 ordnet die ergänzende Geltung der in der Vereinbarung über den IT-
Planungsrat getroffenen Regelungen an. Diese Regelungen dürfen nicht im Wider-
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spruch zu diesem Gesetz stehen. Zur Anwendung gelangen können aber solche Re-
gelungen der Vereinbarung, die zum Beispiel das Verfahren im Allgemeinen (Vorsitz, 
Antrag auf Tagung des Gremiums, etc.) oder die Errichtung einer Geschäftsstelle 
betreffen. 
 
 
Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 
 
§ 2 definiert die wesentlichen technischen Begriffe des Gesetzes. 
 
Zu Absatz 1 
 
Die in Absatz 1 enthaltene Definition der „informationstechnischen Netze“ ist ange-
lehnt an den Begriff des „Telekommunikationsnetzes“ im Sinne von § 3 Nummer 27 
des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Der Begriff ist angesichts des ständigen 
technischen Fortschritts weit gefasst, damit Technologien, die für die Übertragung 
von Signalen in informationstechnischen Netzen der öffentlichen Verwaltung genutzt 
werden, in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen können. Erfasst werden 
Dienstleistungen der Telekommunikation, nicht aber Dienstleistungen durch Tele-
kommunikation. Letzteres stellt der Wortlaut des Gesetzes mit Blick auf die ausge-
nommenen Sprechfunk- und Telefonnetze, Telemediendienste und Rundfunk aus-
drücklich klar. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 definiert den Begriff „Verbindungsnetz“ für dieses Gesetz und nimmt dazu 
auf die in Absatz 1 enthaltene Definition der „informationstechnischen Netze“ Bezug. 
Die notwendige eindeutige Zuständigkeitsabgrenzung an den Übergabepunkten zwi-
schen den Verantwortungsbereichen des Verbindungsnetzbetreibers einerseits und 
denen der jeweils angeschlossenen Netze andererseits hat nach Satz 2 gemeinsam 
zu erfolgen. Dies umfasst auch die Verantwortung für die am Übergabepunkt einge-
setzten Komponenten und ermöglicht es, die am konkreten Übergabepunkt beste-
henden örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
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Zu § 3 (Datenaustausch über das Verbindungsnetz) 
 
Nach § 3 hat der Datenaustausch zwischen dem Bund und den Ländern über das 
Verbindungsnetz zu erfolgen. Die Gewährleistung des Zugangs der Kommunen zum 
Verbindungsnetz klären die Länder in ihren jeweiligen Verwaltungsräumen in eigener 
Verantwortung. Ziel ist es, dauerhaft und sicher die gegenseitige Erreichbarkeit aller 
Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung unmittelbar oder mittelbar über das Ver-
bindungsnetz und die daran angeschlossenen Netze von Bund und Ländern zu er-
möglichen. Gleichzeitig verbleiben die Kompetenzen für die an das Verbindungsnetz 
angeschlossenen Bundes- und Landesnetze beim Bund bzw. dem jeweiligen Land. 
Das Verbindungsnetz soll zudem die Verbindung der deutschen Verwaltungsnetze 
mit den Netzen der EU sicherstellen. 
 
 
Zu § 4 (Beschlüsse über das Verbindungsnetz) 
 
§ 4 regelt die Gegenstände und das Zustandekommen der Beschlüsse von Bund und 
Ländern für das Verbindungsnetz. Die Vorschrift ist Bestandteil des in §§ 4 bis 6 an-
gelegten Systems, welches zwischen den gemeinsam zu fassenden Beschlüssen 
über für das Verbindungsnetz notwendige Festlegungen auf der einen Seite und 
Vergabe und Betrieb durch den Bund auf der anderen Seite unterscheidet. 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 nennt die notwendigen gemeinsamen Festlegungen i.S.v. § 1 Absatz 1 Satz 
2, die Bund und Länder gemeinsam beschließen.  
 
Dazu gehören Festlegungen zum Leistungsumfang wie die vom Verbindungsnetz zu 
erfüllenden Anforderungen (Nummer 1), die anzubietenden Anschlussklassen 
(Nummer 2) und das Minimum anzubietender Dienste (Nummer 3). Daneben sind die 
Anschlussbedingungen (Nummer 4) zu beschließen, die sowohl betriebliche, wirt-
schaftliche als auch Sicherheitserfordernisse beinhalten. In Nummer 5 wird schließ-
lich auf eine gesetzliche Festlegung hinsichtlich der Höhe der Anschlusskosten ver-
zichtet, weil diese ganz wesentlich von den Bedingungen des jeweiligen Einzelfalls 
abhängen. Stattdessen bleibt es Bund und Ländern überlassen, in ihren Beschlüssen 
die Höhe der Anschlusskosten sowie das Verfahren zu ihrer Ermittlung selbst zu re-
geln und sich dabei insbesondere an marktüblichen Preisen zu orientieren.   
Das nach Nummer 6 zu regelnde Verfahren bei Eilentscheidungen betrifft insbeson-
dere betrieblich notwendige Eilentscheidungen.  
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Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 regelt das Antragsrecht auf einen Beschluss nach Absatz 1. 
 
Zu Absatz 3 
 
Nach Absatz 3 bedarf es für das Zustandekommen eines Beschlusses der Zustim-
mung des Bundes und eines doppelten Quorums von mindestens elf Ländern, sofern 
diese Länderstimmen zwei Drittel der nach dem Königsteiner Schlüssel vorgesehe-
nen Finanzverteilung gemeinsamer Kosten unter den Ländern entsprechen. Der Kö-
nigsteiner Schlüssel wird von der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung entsprechend Steuereinnahmen und Be-
völkerungszahl der Länder errechnet und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Maßgeb-
lich ist der im Kalenderjahr vor der Beschlussfassung veröffentlichte Schlüssel. 
 
 
Zu § 5 (Vergabe) 
 
Zu Absatz 1 
 
Nach Absatz 1 Satz 1 tritt eine vom Bundesministerium des Innern zu bestimmende 
Bundesbehörde hinsichtlich des Verbindungsnetzes als gemeinsame Vergabestelle 
für Bund und Länder einschließlich der mittelbaren Bundes- und Landesverwaltung 
auf. Die Vorschrift ist angelehnt an § 2 Absatz 2 des Gesetzes über die Errichtung 
einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz – BDBOSG). Sie trägt ebenso wie § 6 dem Um-
stand Rechnung, dass die Verantwortung für die Vergabe und den Betrieb eines 
Netzes, welches als übergreifende Basisinfrastruktur dienen soll, beim Bund liegt.  
 
Die kraft Gesetzes angeordnete Zuständigkeitsübertragung von Vergabeangelegen-
heiten an den Bund lässt die Notwendigkeit einer entsprechenden Delegation auf 
den Bund entfallen.  
 
Satz 2 stellt entsprechend der vergleichbaren Vorschrift des § 2 Absatz 3 BDBOSG 
klar, dass der Bund Unternehmen mit dem Aufbau und den Betrieb des Verbin-
dungsnetzes beauftragen kann. 
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Zu Absatz 2 
 
Nach Absatz 2 Satz 1 stellt der Bund die Vergabeunterlagen im Benehmen mit einem 
vom Koordinierungsgremium einzusetzenden Arbeitsgremium aus drei Ländervertre-
tern fertig. 
 
Die in Satz 2 vorgesehene rechtzeitige Bereitstellung der Vergabeunterlagen zur 
Einsicht dient zum einen der Information der Länder über die Umsetzung der ge-
meinsam festgelegten Anforderungen; zum anderen wird so der in den Ländern vor-
handene Sachverstand in die Erstellung der Vergabeunterlagen einfließen. Die Ver-
gabeunterlagen sind inklusive der Bewertungsmatrix bereit zu stellen. Bei der Bereit-
stellung und Einsichtnahme vertraulicher Dokumente ist zu gewährleisten, dass sie 
nicht vor ihrer Veröffentlichung bekannt werden; dies würde das Vergabeverfahren 
gefährden. Es sind daher geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Hierzu zählt 
beispielsweise die Einrichtung so genannter Leseräume. 
 
 
Zu § 6 (Betrieb) 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 Satz 1 überträgt den Betrieb des Verbindungsnetzes allein dem Bund. Die 
Interessen der Länder bleiben gewahrt, weil der Bund gemäß Satz 2 die gemeinsam 
getroffenen Festlegungen für das Verbindungsnetz (§ 4 Absatz 1) umsetzt. 
 
Zu Absatz 2 
 
Auch Absatz 2 dient der Wahrung der Länderinteressen. Die Vorschrift gibt dem Ko-
ordinierungsgremium die Möglichkeit ein von dem Vergabegremium nach § 5 Absatz 
2 Satz 1 unabhängiges weiteres Arbeitsgremium zu schaffen, das im laufenden Be-
trieb eine Beteiligung der Länder sicherstellt, insbesondere soweit grundsätzliche 
Fragen der Netzsteuerung betroffen sind. Operative Fragen, etwa die Bestellung ei-
nes neuen Anschlusses, die Veränderung einer Anschlussklasse oder die Zubu-
chung eines optionalen Dienstes, werden hingegen über die dafür geschaffenen Pro-
zesse abgewickelt. Die in §§ 4 bis 6 angelegte grundsätzliche Trennung zwischen 
den gemeinsamen Festlegungen einerseits sowie dem in alleiniger Zuständigkeit des 
Bundes durchzuführenden Betrieb andererseits bleibt davon unberührt. 
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Zu § 7 (Kosten) 
 
Zu Absatz 1 
 
Nach Absatz 1 trägt der Bund gemäß der finanzverfassungsrechtlichen Kostentra-
gungspflichten aus Artikel 104a Absatz 1 GG die Kosten der Errichtung und des Be-
triebs des Verbindungsnetzes. 
 
Zu Absatz 2 
 
Nach § 7 Absatz 2 sind die Kosten für Anschlüsse an das Verbindungsnetz von der 
für das jeweils angeschlossene Netz zuständigen Stelle zu tragen. Die Regelung von 
Einzelheiten bezüglich der Höhe der Anschlusskosten sowie des Verfahrens zu ihrer 
Ermittlung bleibt Bund und Ländern überlassen (§ 4 Absatz 1 Nummer 5). 
 
Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 trifft eine Regelung für den Fall, dass durch Anforderungen des Bundes, die 
über die nach § 4 Absatz 1 gemeinsam beschlossenen Festlegungen hinausgehen, 
zusätzliche Anschlusskosten entstehen. Da es unangemessen ist, derartige Zusatz-
kosten den Ländern aufzuerlegen, sind sie allein vom Bund zu tragen. Das Verfahren 
zur Feststellung der zusätzlichen Anschlusskosten regelt das Koordinierungsgremi-
um auf Antrag des Bundes oder dreier Länder. 
 
Zu § 8 (Übergang) 
 
Die Vorschrift trifft eine Regelung zum Übergang der gegenwärtig vom Deutschland 
Online Infrastruktur e.V. (DOI-Netz e.V.) wahrgenommenen Tätigkeiten auf den 
Bund. Die Vorschrift stellt klar, dass dieser Übergang nicht mit Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erfolgt, sondern von Bund und Ländern im DOI-Netz e.V. gemeinsam fest-
zulegen ist, um bei diesem Übergang insbesondere einen sicheren Netzbetrieb ge-
währleisten zu können.  
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Zu Artikel 5 (Bundeskrebsregisterdatengesetz) 
 
Zu § 1  Einrichtung eines Zentrums für Krebsregisterdaten  
 
Zu Absatz 1 
Die Aufgaben eines Zentrums für Krebsregisterdaten sollen durch das Robert Koch-
Institut (RKI) wahrgenommen werden. Das RKI (Dachdokumentation Krebs) verfügt 
aufgrund der langjährigen zusammenfassenden Auswertung der Landeskrebsregis-
terdaten über die entsprechende fachliche Expertise. Struktur und fachliche Voraus-
setzungen für die Aufgabenerfüllung des Zentrums für Krebsregisterdaten beim RKI 
werden entsprechend ausgebaut. 
 
Zu Absatz 2 
Zur fachlichen Beratung und Begleitung des Zentrums für Krebsregisterdaten wird 
ein Beirat eingerichtet. Er unterstützt das Zentrum bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
nach § 2 und insbesondere nach § 5 Absatz 3. Die Mitglieder des Beirates werden 
vom Bundesministerium für Gesundheit berufen. Dem Beirat sollen neben Einzel-
sachverständigen Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Gesellschaft der epi-
demiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID), des Kooperationsver-
bundes Qualitätssicherung der klinischen Krebsregister (KoQK), des Kinderkrebsre-
gisters sowie der Patientenverbände angehören. 
 
Zu § 2  Aufgaben 
 
Die Vorschrift beschreibt die Aufgaben des Zentrums für Krebsregisterdaten.  
 
Zu Nummer 1 
Gemäß Nummer 1 soll das Zentrum für Krebsregisterdaten die Daten der Landes-
krebsregister bundesweit zusammenführen, prüfen und auswerten. Dabei erfolgt ins-
besondere die Prüfung der gelieferten Daten auf Plausibilität und auf Vollzähligkeit 
der Erfassung von Krebsneuerkrankungen in den Landeskrebsregistern sowie die 
Feststellung von Mehrfachübermittlungen. Um dies zu gewährleisten führt das Zent-
rum für Krebsregisterdaten einen länderübergreifenden Datenabgleich durch und 
unterrichtet die Landeskrebsregister entsprechend. 
 
Zu Nummer 2 
Nummer 2 beschreibt den Datensatz, der die Angaben nach § 3 Absatz 1 Nummern 
1 bis 3 enthält (Gesamtdatensatz), und regelt seine Erstellung, Pflege und Fort-
schreibung. 
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Zu Nummer 3 
Nummer 3 enthält Vorgaben, welche Schätzungen und Analysen durch das Zentrum 
für Krebsregisterdaten regelmäßig vorzunehmen sind.  
 
Zu Nummer 4 
In Nummer 4 ist die länderübergreifende Ermittlung regionaler Unterschiede ange-
sprochen. Die Landeskrebsregister werten ihre Daten – bezogen auf ihr Land – 
selbst aus. Dies reicht aber unter Umständen nicht aus, um die Häufung von Krebs-
fällen in bestimmten Regionen festzustellen. Ein Zentrum für Krebsregisterdaten mit 
seinen länderübergreifenden Bezügen und Vergleichsmöglichkeiten schafft die Vor-
aussetzungen, fundierte Aussagen zu räumlich gehäuft auftretenden Krebsfällen tref-
fen zu können. 
  
Zu Nummer 5 
Aus den übermittelten und nach Nummer 2 aufbereiteten Daten können unter ande-
rem Erkenntnisse zu Nutzen und  Wirksamkeit gesundheitspolitischer Maßnahmen 
bezogen auf die Bevölkerung gewonnen werden. So kann festgestellt werden, ob 
und ggf. welche Wirkungen (z.B. Mortalitätssenkung, Stadien-Verschiebung) die Ein-
führung bevölkerungsbezogener Früherkennungsprogramme hat. Deshalb sieht die 
Vorschrift vor, dass das Zentrum für Krebsregisterdaten den Datensatz auch Dritten 
zur Verfügung stellt, damit diese entsprechende Auswertungen vornehmen können. 
Die Nutzung richtet sich nach § 5.  
Zu Nummer 6 
Das Zentrum für Krebsregisterdaten kann auch eigene Analysen und Studien zu 
spezifischen Fragen des Krebsgeschehens durchführen. 
 
Zu Nummer 7 
Das Zentrum für Krebsregisterdaten erstellt alle fünf Jahre einen umfassenden Be-
richt zum Krebsgeschehen in der Bundesrepublik Deutschland unter Einbeziehung 
der bundesweit ausgewerteten Landeskrebsregisterdaten und weiterer Datenquellen 
(z.B. Gesundheitsberichterstattung). Dieser umfasst insbesondere Informationen 
zum Stand der onkologischen Versorgung, zu Maßnahmen der Prävention und Früh-
erkennung sowie deren Inanspruchnahme. Er zeigt den krebsepidemiologischen 
Forschungsbedarf auf und stellt das Krebsgeschehen in Deutschland in einen inter-
nationalen Zusammenhang.  
 



 - 27 -

Zu Nummer 8 
Angesichts der zunehmenden Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Krebsepidemiologie wird dem Zentrum für Krebsregisterdaten die 
Aufgabe übertragen, in wissenschaftlichen Gremien sowie europäischen und interna-
tionalen Organisationen mitzuwirken. 
 
Die Rechte und Aufgaben der Landeskrebsregister werden von den Regelungen des 
§ 2 nicht berührt. Dies betrifft auch länderspezifische Auswertungen und Veröffentli-
chungen ebenso wie die Zusammenarbeit der Landeskrebsregister mit anderen eu-
ropäischen Krebsregistern. 
 
Zu § 3  Datenübermittlung 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift regelt zum einen den Zeitpunkt, bis zu dem die Landeskrebsregister 
ihre Daten an das Zentrum für Krebsregisterdaten übermitteln müssen. Das bedeutet 
beispielsweise, dass alle bis zum Jahr 2007 erfassten Krebsneuerkrankungen bis 
spätestens 31. Dezember 2009 an das Zentrum für Krebsregisterdaten gemeldet 
werden müssen. Damit haben die Landeskrebsregister ausreichend Zeit, den Daten-
abgleich für ihre Daten durchzuführen. Andererseits kann das Zentrum für Krebsre-
gisterdaten seine Aufgaben – bezogen auf das Krebsgeschehen – zeitnah erfüllen. 
Ein zu früher Stichtag für die Datenübermittlung an das Zentrum für Krebsregisterda-
ten beinhaltet die Gefahr, dass noch nicht alle Krebsneuerkrankungen für das betref-
fende Jahr im jeweiligen Landeskrebsregister gemeldet wurden. Darüber hinaus 
macht die Datenübermittlung an das Zentrum für Krebsregisterdaten erst dann Sinn, 
wenn der jährliche Mortalitätsabgleich der jeweiligen Landeskrebsregister durchge-
führt wurde.  
 
Zum anderen wird in der Vorschrift der Umfang der Daten festgelegt, der an das 
Zentrum für Krebsregisterdaten übermittelt werden muss. Die vorgegebenen Daten 
werden bereits jetzt routinemäßig von den meisten Landeskrebsregistern erhoben. 
Die Angaben zur Person ermöglichen lediglich Aussagen zur Verteilung von Krebs-
erkrankungen bezogen auf Alter und Geschlecht. Sie erlauben eine regionale Zuord-
nung auf Kreisebene, ohne einen Rückschluss auf den Wohnort oder gar auf die ein-
zelne Person zuzulassen. Die Angaben mit Bezug zur Tumordiagnose bilden die 
Grundlage für die epidemiologischen Auswertungen nach § 2 und werden ergänzt 
durch die Angaben zum Sterbefall.  
Die Übermittlung der Kontrollnummer nach § 4 dient dem länderübergreifenden Da-
tenabgleich.  
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Zu Absatz 2 
Die Vorschrift verpflichtet in Satz 1 die nach Landesrecht zuständigen Behörden, die 
Daten flächendeckend und vollzählig zu erheben. Mehrfachmeldungen, d.h. die Mel-
dungen, die mehrfach bei den Landeskrebsregistern eingehen, sind soweit wie mög-
lich zu identifizieren und zusammenzuführen. Die Übermittlung muss vollständig und 
in einem einheitlichen Format erfolgen. Die bevölkerungsbezogene Erfassung ist 
vollzählig, wenn alle im Beobachtungszeitraum aufgetretenen Krebserkrankungen 
erfasst wurden. Vollständig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Datensatz 
alle geforderten Einzelangaben enthält. Flächendeckend heißt, dass es im definier-
ten Einzugsgebiet des Landeskrebsregisters keine ausgenommenen Gebiete gibt, in 
denen Krebserkrankungen nicht erfasst werden sollen oder können. Zur Verbesse-
rung und Sicherung der Datenqualität für weitergehende Analysen (z.B. für Überle-
benszeitberechnungen) benötigen die Landeskrebsregister externe Daten zur Be-
zugsbevölkerung (Melderegisterdaten) und zu den Todesursachen (Mortalitätsda-
ten). Ein Mortalitätsabgleich und Melderegisterabgleich muss daher zeitnah durch die 
Landeskrebsregister erfolgen.  
 
Satz 2 stellt sicher, dass auch die Daten der klinischen Krebsregister – soweit sie in 
den Ländern existieren – für die Aufgaben und Zwecke des Zentrums für Krebsregis-
terdaten genutzt werden können. Dadurch wird erreicht, dass die Erkenntnisse aus 
der Versorgung einbezogen werden können. Hierzu bedarf es der Zusammenarbeit 
zwischen den epidemiologischen und klinischen Krebsregistern in den Ländern.  
 
Zu § 4  Kontrollnummer, Datenabgleich  
 
Um fundierte epidemiologische Daten zum Krankheitsgeschehen zu liefern, sind be-
stimmte Qualitätsanforderungen erforderlich. Dazu gehört die Möglichkeit des Da-
tenabgleichs, insbesondere zur Identifizierung von Mehrfachmeldungen. Die Vor-
schrift enthält die hierfür notwendigen Regelungen. 
 
Zu Absatz 1 
Zusätzlich zu den epidemiologischen Daten soll die Übermittlung der Kontrollnummer 
an das Zentrum für Krebsregisterdaten erfolgen, um einen länderübergreifenden Da-
tenabgleich zu ermöglichen. Die Generierung der Kontrollnummer muss für alle Lan-
deskrebsregister und das Zentrum für Krebsregisterdaten nach einem einheitlichen 
Verfahren erfolgen, das die Wiederherstellung des Personenbezugs durch den Emp-
fänger, das heißt, eine Wiedergewinnung der Identitätsdaten ausschließt. Eine Ab-
weichung von dieser einheitlichen Kontrollnummer durch einzelne Landeskrebsregis-
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ter verhindert den bundesweiten Datenabgleich und macht damit die Identifizierung 
und Bearbeitung von Mehrfachübermittlungen zu einem Erkrankungsfall unmöglich.   
 
Zu Absatz 2 
Die Vorschrift regelt zum Zwecke des Datenschutzes die Aufbewahrung der Kontroll-
nummer organisatorisch und datentechnisch getrennt vom Gesamtdatensatz. Eine 
Zusammenführung ist ausschließlich zur Durchführung bundesweiter Abgleiche er-
laubt. Die Kontrollnummer wird nach Abschluss des Datenabgleichs, spätestens aber 
drei Jahre nach Übermittlung durch die Landeskrebsregister, gelöscht. Zu diesem 
Zeitpunkt ist die Bereinigung der Landeskrebsregisterdaten abgeschlossen, so dass 
die Kontrollnummer nicht mehr benötigt wird. 
 
Zu Absatz 3 
Die Vorschrift ermächtigt das Bundesministerium für Gesundheit, durch Rechtsverord-
nung einheitliche und verbindliche Vorgaben festzulegen, nach denen die in Absatz 1 
genannte Kontrollnummer zu bilden ist, sowie Verfahren zum Umgang mit Mehrfach-
übermittlungen zu regeln. Hierzu gehören Festlegungen, nach denen Daten zu ein 
und demselben Krebserkrankungsfall, die von mehreren Landeskrebsregistern 
übermittelt wurden, einem Landeskrebsregister zuzuordnen sind. Die Rechtsverord-
nung bedarf der Zustimmung des Bundesrates. 
 
Zu § 5  Datennutzung 
 
Die Vorschrift regelt die Nutzung des Gesamtdatensatzes durch das Zentrum für 
Krebsregisterdaten, die Landeskrebsregister und Dritte.  
 
Zu Absatz 1 
Das Zentrum für Krebsregisterdaten kann den Gesamtdatensatz u.a. für Schätzun-
gen und Analysen wichtiger Kenngrößen zum Krebsgeschehen sowie für die län-
derübergreifende Ermittlung regionaler Unterschiede nutzen. Auf der Grundlage des 
Gesamtdatensatzes können Auswertungen zu spezifischen Fragen vorgenommen 
werden, z.B. für die Erstellung des alle fünf Jahre vorgesehenen Berichts zum 
Krebsgeschehen. 
 
Zu Absatz 2 
Für eine Nutzung des Gesamtdatensatzes durch die Landeskrebsregister bedarf es 
keines förmlichen Antrages. Ein solcher ist lediglich bei der Weiterleitung des Ge-
samtdatensatzes an Dritte erforderlich. Publikationen auf der Basis dieses Datensat-
zes erfolgen in Abstimmung mit dem Zentrum für Krebsregisterdaten. 
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Zu Absatz 3 
Die Nutzung des Gesamtdatensatzes oder von Teilen durch Dritte ist auf begründe-
ten Antrag möglich, soweit ein berechtigtes Interesse besteht, z.B. zu wissenschaftli-
chen Zwecken. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist ausgeschlossen. In dem 
Antrag sind u.a. Thema, Ziel und Umfang der Datennutzung, Qualifikation der An-
tragsteller sowie Art der Auswertung und Veröffentlichung anzugeben. Die im Gesetz 
vorgesehene Stellungnahme des Beirats erfolgt nach transparenten Verfahren und 
Kriterien. Bei positivem Votum des Beirats werden der Nutzungsumfang und Fragen 
der Veröffentlichung durch Vertrag zwischen Zentrum für Krebsregisterdaten und 
Antragsteller geregelt.  
 
Zu Absatz 4 
Um Auswertungen des Zentrums für Krebsregisterdaten öffentlich zugänglich zu ma-
chen, wird der Zugang über das Internet ermöglicht. Dort werden auch Auswer-
tungswerkzeuge für die wissenschaftliche Arbeit bereitgestellt. 
 
Zu § 6  Zusammenarbeit des Zentrums für Krebsregisterdaten mit den Landes-
krebsregistern 
 
Zu Absatz 1 
Aufgaben und Arbeit des Zentrums für Krebsregisterdaten und der Landeskrebsre-
gister sind eng miteinander verzahnt: Gemäß § 3 Absatz 1 übermitteln die Landes-
krebsregister die routinemäßig erhobenen Daten an das Zentrum für Krebsregister-
daten. Dieses unterstützt seinerseits die Landeskrebsregister bei ihren Aufgaben, z. 
B. in Hinblick auf die Ergebnisse der Datenprüfung und die Ermittlung der Vollzählig-
keit. Hierfür ist im Gesetz eine Frist von sechs Monaten vorgesehen. Weitere Ergeb-
nisse aus den Schätzungen und Analysen wichtiger Kenngrößen zum Krebsgesche-
hen oder aus länderübergreifenden Ermittlungen regionaler Unterschiede sind den 
Landeskrebsregistern zur Verfügung zu stellen. 
 
Zu Absatz 2 
Das Zentrum für Krebsregisterdaten veröffentlicht im Einvernehmen mit den Landes-
krebsregistern und in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) den Bericht "Krebs in Deutschland", in 
dem es vorrangig um die Aufbereitung der Krebsregisterdaten geht.  
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Zu Absatz 3 
Zur einheitlichen Datenerfassung und Datenübermittlung sind harmonisierte Metho-
den und Standards erforderlich, die für die Landeskrebsregister und das Zentrum für 
Krebsregisterdaten gelten. Die Grundsätze hierfür sind vom Zentrum für Krebsregis-
terdaten und den Landeskrebsregistern, z.B. durch die Gesellschaft der epidemiolo-
gischen Krebsregister in Deutschland e.V., gemeinsam zu entwickeln. 
 
 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 5) 
 
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nr. 12) 
 
In § 50 Abs. 2 Satz 8 EStG / § 32 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 Satz 1 
KStG und § 50a Abs. 5 EStG ist zur Gewährleistung der gleichmäßigen Besteuerung 
in Fällen des § 50a Abs. 1 EStG vorgesehen, die Zuständigkeit für das Steuerab-
zugsverfahren und eine nachfolgende Veranlagung zentral dem Bundeszentralamt 
für Steuern zuzuweisen. Mit der Änderung des § 5 Nr. 12 FVG werden die entspre-
chenden Aufgaben dem Bundeszentralamt für Steuern übertragen.  
 
Der Anwendungszeitpunkt für den Übergang des Steuerabzugsverfahrens auf das 
Bundeszentralamt für Steuern wird durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats bestimmt und kann so an den verwaltungstechnischen Erfordernissen 
bei der Abwicklung des Übergangs der Zuständigkeiten ausgerichtet werden. 
 
Zu Buchstabe b (Absatz 1 Nr. 25) 
 
Die Übernahme der Verwaltungskompetenzen ist zum 1. Juli 2010 vorgesehen we-
gen der erforderlichen Vorlaufzeiten zur Übernahme des Personals der Länder, das 
bisher mit der Verwaltung der Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer beschäftigt 
war, und wegen der Einrichtung der informationstechnischen Voraussetzungen. Die 
Länder haben zugesichert, dass das mit der Verwaltung der Versicherungsteuer und 
Feuerschutzsteuer am 30. September 2008 beschäftigte Personal an den Bund - 
ohne Auswahlverfahren des Bundes - abgegeben wird, die Zustimmung der jeweili-
gen Personen vorausgesetzt. Insgesamt werden beim Bundesministerium der Finan-
zen zu den bereits für die Versicherungsteuer bestehenden Planstellen sechs neue 
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Planstellen eingerichtet, beim Bundeszentralamt für Steuern zusätzlich sechsund-
dreißig neue Planstellen.  
 
Durch die Übertragung der Verwaltungskompetenz für die Versicherungsteuer und 
Feuerschutzsteuer wird der Vollzug der Versicherungsteuer und Feuerschutzsteuer 
erheblich vereinfacht und verbessert. Dies wird erreicht durch die Zentralisierung der 
Verwaltung der insgesamt rund 2000 Steuerfälle in der Versicherungsteuer sowie der 
rund 1150 Steuerfälle in der Feuerschutzsteuer und die Professionalisierung der Be-
arbeiter durch ausschließliche Zuständigkeit für die Bearbeitung der Versicherungs-
teuer und Feuerschutzsteuer.  
 
Durch §5 Absatz 1 Nr. 25 wird die Verwaltungszuständigkeit für die Versicherungs-
teuer und Feuerschutzsteuer auf das Bundeszentralamt für Steuern übertragen.  
 
Zu Buchstabe c (Absatz 7 – neu –) 
 
Die Verteilung des Aufkommens infolge der dem Bundeszentralamt für Steuern neu 
zugewiesenen Aufgaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 12 FVG erfolgt nach allgemeinen 
Grundsätzen.  
 
Zu Nummer 2 (§ 19) 
 
Zu Buchstabe a (Absatz 2) 
 
Bund und Länder beabsichtigen, mit der Änderung des FVG die bereits bestehende 
Bund-Länder-Arbeitsteilung im Bereich der Betriebsprüfung zu vertiefen und Kom-
munikationsstrukturen mit Hilfe eindeutiger Zuständigkeitsregelungen effizient zu or-
ganisieren.  
 
Zu Buchstabe b (Absatz 4) 
 
Die Regelung soll sicherstellen, dass die vom Bundeszentralamt für Steuern bei ei-
ner Außenprüfung festgestellten Sachverhalte nicht ohne deren Einvernehmen im 
weiteren Verfahren unberücksichtigt bleiben. Dies dient der Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung und der Einheitlichkeit des Steuervollzugs. Im Übrigen wird die Zuständig-
keit der Länder für den Vollzug der Steuergesetze nicht berührt. Das Letztentschei-
dungsrecht des Bundesministeriums der Finanzen für Fälle, in denen ein Einverneh-
men zwischen der Landesfinanzbehörde und dem Bundeszentralamt für Steuern 
nicht erzielt werden kann, ist Ausfluss des Einzelweisungsrechts des Bundes. 
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Zu Buchstabe c (Absatz 5) 
 
Das bisher nur für Betriebe geltende Benennungsrecht des Bundeszentralamts für 
Steuern wird erweitert. Zukünftig sollen auch Steuerpflichtige mit bedeutenden Ein-
künften (d.h. Steuerpflichtige, bei denen die Summe der positiven Einkünfte im Sinne 
des § 2 Absatz 1 Nr. 4 bis 7 Einkommensteuergesetz über 500 000 Euro im Kalen-
derjahr liegt) vom Bundeszentralamt für Steuern für eine Prüfung durch die Landesfi-
nanzbehörde benannt werden können. Das Bundeszentralamt für Steuern hat wie 
bisher die Möglichkeit, sich an diesen Prüfungen zu beteiligen. Die Neuregelung 
dient der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und wurde auch vom Bundesrechnungs-
hof und dem Rechnungsprüfungsausschuss gefordert. 
 
Zu Nummer 3 (§ 21 Absatz 6 – neu –) 
 
Im Gesetzgebungsverfahren sind jeweils alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
zur Abschätzung der Gesetzesfolgen zu nutzen. Die auf Grundlage des Gesetzes 
über Steuerstatistiken in den Steuerverwaltungen der Länder erhobenen Daten sind 
für eine belastbare Gesetzesfolgenabschätzung unzureichend; sie bedürfen der Er-
gänzung durch den Zugriff auf zeitnahe Daten des Steuervollzugs. Gleiches gilt für 
die Vorausschätzung des laufenden Steueraufkommens für Zwecke der Haus-
haltsaufstellung, auch hier sind weitere Daten aus den automatisierten Besteue-
rungsverfahren zur Verbesserung der Qualität der Aufkommens- und Verteilungs-
prognose notwendig.  
Für den Bund ist daher ein autonomer Zugang zu den operativen Daten des Steuer-
vollzugs der Länder notwendig. Dieser Zugang soll über die neue Vorschrift gewähr-
leistet werden.  
 
In zunehmenden Umfang entscheidet sich der Gesetzgeber darüber hinaus dazu, 
länderübergreifend die Wirkung der von ihm gesetzlich geregelten Maßnahmen in-
nerhalb bestimmter Zeitvorgaben zu evaluieren. Hierauf muss sich die retrospektive 
Gesetzesfolgenabschätzung einrichten. Auch für diese Aufgabe müssen die vorhan-
denen steuerstatistischen Daten unmittelbar nach ihrer Verfügbarkeit genutzt werden 
können. 
 
Zu Nummer 4 (§ 21a) 
 
Durch die Neufassung des § 21a FVG werden die Aufgaben und Befugnisse des 
Bundesministeriums der Finanzen und der Finanzbehörden der Länder zur Gewähr-
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leistung eines gleichmäßigen, effektiven und effizienten Vollzugs der Steuergesetze 
präzisiert. 
 
Absatz 1 ist bis auf die Herausnahme der Bestimmung der Vollzugsziele unverän-
dert. Diese wird nunmehr in Absatz 2 gesondert geregelt. 
 
Der neu eingefügte Absatz 2 der Regelung soll eine Basis für die Vereinbarung bila-
teraler Vollzugsziele zwischen dem Bundesministerium der Finanzen und den obers-
ten Finanzbehörden der jeweiligen Länder schaffen. Die Vollzugsziele beschreiben 
konkrete Maßnahmen mit dem Ziel der effektiven und effizienten Gestaltung des 
Steuervollzugs (operationale Vollzugsziele). Sie dienen insbesondere als Orientie-
rungsgröße zur Planung und Sollgröße zur weiteren Überwachung der Zielerrei-
chung. Grundlage der Vereinbarung ist ein vom Bundesministerium der Finanzen mit 
Zustimmung der obersten Finanzbehörden der Länder bestimmter Rahmenkatalog 
maßgebender Leistungskennzahlen. Die Zustimmung zum Grundlagenkatalog gilt als 
erteilt, wenn eine Mehrheit der Länder nicht widerspricht. Im Ergebnis wird damit, 
ausgehend von den unterschiedlichen Situationen der einzelnen Länder, durch ge-
zielte Maßnahmen eine Gesamtsteuerung nach bundeseinheitlichen Maßstäben er-
möglicht. 
Der neue Absatz 3 entspricht Absatz 2 der aktuell geltenden Regelung. Bezüglich 
der bilateral vereinbarten Vollzugsziele wurde er redaktionell an den Wortlaut des 
neuen Absatz 2 angepasst.  
 
Der neue Absatz 4 stellt klar, dass die bilateral für die Steuerverwaltung vereinbarten 
Vollzugsziele für die jeweils oberste Finanzbehörde des Landes und das Bundesmi-
nisterium der Finanzen verbindlich sind. 
 
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes) 
 
Durch die Änderung von § 1 Finanzausgleichsgesetz erfolgt die Übertragung des zur 
Gewährung der Konsolidierungshilfen erforderlichen Zahlbetrags der Ländergesamt-
heit in Höhe von 266 666 666 Euro in 2011 und jährlich 400 000 000 Euro in den 
Jahren 2012 bis 2019 und 133 333 333 Euro in 2020 in Form eines Festbetrags zu-
gunsten des Bundes. Erhalten eines oder mehrere Länder keine Hilfen, verringert 
sich der genannte Betrag entsprechend. 
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Zu Artikel 8 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 50 Absatz 2) 
 
Mit der Änderung wird die Zuständigkeit für die Antragsveranlagung des § 50 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 5 EStG dem Bundeszentralamt für Steuern zugewiesen. Damit werden 
das Steuerabzugsverfahren nach § 50a Abs. 1 EStG (Finanzamt, an das der Steuer-
abzug abzuführen und bei dem die Steueranmeldung einzureichen ist) und die auf 
Antrag im Nachhinein erfolgende Veranlagung bei einer Finanzbehörde zentralisiert. 
Die Maßnahme dient der Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Sie vermeidet Zweifels-
fragen über das aufgrund der Vorschriften der Abgabenordnung im Einzelfall zustän-
dige Finanzamt und erleichtert das Besteuerungsverfahren für Steuerpflichtige und 
Finanzverwaltung. 
 
Einer gesonderten Zuständigkeitsregelung für die Veranlagung von beschränkt steu-
erpflichtigen Körperschaften, die nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 KStG für die Einkünfte im 
Sinne des § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 EStG eine Veranlagung beantragen, bedarf es 
nicht. Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 KStG gilt die Regelung des § 50 Abs. 2 Satz 8 EStG 
für das KStG entsprechend. 
 
 
Zu Nummer 2 (§ 50a) 
 
Zu Buchstabe a (Absatz 3) 
 
Redaktionelle Folgeänderung zu § 50a Abs. 5 Satz 3. 
 
Zu Buchstabe b (Absatz 5) 
 
Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 3) 
 
Das Steuerabzugsverfahren gemäß § 50a Abs. 1 EStG wird beim Bundeszentralamt 
für Steuern zentralisiert, um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu gewährleisten. 
Die Zentralisierung ist erforderlich, weil - bedingt durch die EuGH-Rechtsprechung - 
das Steuerabzugsverfahren an Komplexität zugenommen hat. So sind nunmehr 
schon im Steuerabzugsverfahren Betriebsausgaben und Werbungskosten des be-
schränkt Steuerpflichtigen zu berücksichtigen.  
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Doppelbuchstabe bb (Satz 6) 
 
Da der Steuerabzug künftig einheitlich an das Bundeszentralamt für Steuern abzu-
führen ist, wird in der Bescheinigung über den Steuerabzug die Angabe des Finanz-
amts, an das der Steuerabzug abgeführt worden ist, entbehrlich. 
 
 
Zu Nummer 3 (§ 52) 
 
Der Anwendungszeitpunkt für den Übergang des Steuerabzugsverfahrens auf das 
Bundeszentralamt für Steuern wird durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats bestimmt und kann so an den verwaltungstechnischen Erfordernissen 
bei der Abwicklung des Übergangs der Zuständigkeiten ausgerichtet werden. 
 
 
Zu Artikel 9 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 
 
Zu Nummer 1 (§ 73d) 
 
Der Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 EStG ist künftig beim Bundeszentralamt für 
Steuern vorzunehmen (vgl. § 50a Abs. 5 Satz 3). § 73d EStDV wird entsprechend 
angepasst.  
 
 
Zu Nummer 2 (§ 73e) 
 
Der Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 EStG ist künftig beim Bundeszentralamt für 
Steuern vorzunehmen (vgl. § 50a Abs. 5 Satz 3). § 73e EStDV wird entsprechend 
angepasst.  
 
 
Zu Nummer 3 (§ 73g) 
 
Der Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 EStG ist künftig beim Bundeszentralamt für 
Steuern vorzunehmen (vgl. § 50a Abs. 5 Satz 3). § 73g EStDV wird aufgrund dessen 
entsprechend angepasst.  
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Zu Nummer 4 (§ 84) 
 
Der Anwendungszeitpunkt für den Übergang des Steuerabzugsverfahrens auf das 
Bundeszentralamt für Steuern wird durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats bestimmt und kann so an den verwaltungstechnischen Erfordernissen 
bei der Abwicklung des Übergangs der Zuständigkeiten ausgerichtet werden. 
 
 
 
Zu Artikel 10 (Änderung des Versicherungsteuergesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 5) 
 
Bisher haben die Feuerschutzsteuer und die Versicherungsteuer bei der Feuerversi-
cherung einschließlich der Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung auf das Versi-
cherungsentgelt im Ganzen bzw. die Feuerschutzsteuer teilweise und die Versiche-
rungsteuer im Ganzen auf das Versicherungsentgelt für die Wohngebäude- bzw. 
Hausratversicherung als Bemessungsgrundlage zugegriffen. Durch diese gemein-
samen Bemessungsgrundlagen kam es zu Abgrenzungsproblemen. Durch die neu 
geregelte Trennung und Zuweisung eines festgelegten Anteils des Versicherungs-
entgelts jeweils nur auf die Feuerschutzsteuer bzw. nur auf die Versicherungsteuer 
erfolgt eine Verteilung der Anteile an der Bemessungsgrundlage auf die Steuergläu-
biger (Länder für die Feuerschutzsteuer bzw. Bund für die Versicherungsteuer). 
Das Wort „Finanzamt“ wird durch „Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt (Folgeän-
derung, siehe Begründung zu Nr. 3). 
 

Zu Nummer 2 (§ 6) 
 
In der Feuerversicherung und der Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung galten 
bisher Steuersätze für die Feuerschutzsteuer in Höhe von 8 Prozent und Versiche-
rungsteuer in Höhe von 14 Prozent bezogen auf die gesamte Bemessungsgrundla-
ge. Die Steuerschuldner waren also bisher in Höhe von 22 Prozent steuerbelastet. 
Zur Sicherung einer gleich bleibenden Besteuerung wird daher ein neuer Sonder-
steuersatz in Höhe von 22 Prozent auf den jeweiligen Anteil der Bemessungsgrund-
lage für die Feuerschutzsteuer und für die Versicherungsteuer gebildet.  
Zur Sicherung einer gleich bleibenden Besteuerung werden die bisherigen besonde-
ren Steuersätze für die die Wohngebäude- und die Hausratversicherung an den Re-
gelsteuersatz angepasst, was zur Steuervereinfachung und zur Vermeidung von 
Gestaltungsmissbrauch führt. 
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Zu Nummer 3 (§ 7a) 

Diese Änderung weist die Zuständigkeit für die Verwaltung der Versicherungsteuer 
ausschließlich dem Bundeszentralamt für Steuern zu. 
 

Zu Nummer 4 (§§ 5, 8, 10a) 

Das Wort „Finanzamt“ wird durch „Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt (Folgeän-
derung, siehe Begründung zu Nr. 3). 

 

Zu Nummer 5 (§ 11) 
 
Die Änderung ist erforderlich, da nur noch das Bundeszentralamt für Steuern zustän-
dig ist (siehe Begründung zu Nr. 3). 
 
 
Zu Artikel 11 (Änderung der Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung) 
 
Zu Nummer 1 (§ 1) 
 
Der § 1, der die örtlichen zuständigen Finanzämter festlegte, entfällt, da in allen Fäl-
len nur noch das Bundeszentralamt für Steuern zuständig ist. 
 
 
Zu Nummer 2 (§ 2) 
 
Das Wort „Finanzamt“ wird durch „Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt (Folgeän-
derung, siehe Begründung zu Nr. 1). 
 
 
 
Zu Artikel 12 (Änderung des Feuerschutzsteuergesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 1) 
 
Die Änderung benennt die dem Feuerschutzsteuergesetz unterworfenen Versiche-
rungen ausdrücklich. Satz 2 schließt andere als in Satz 1 genannte Versicherungen, 
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die auch Gegenstand einer Feuerversicherung sein können, von der Besteuerung 
nach dem Feuerschutzsteuergesetz aus.  
 

Zu Nummer 2 (§ 3) 
 
Bisher haben die Feuerschutzsteuer und die Versicherungsteuer bei der Feuerversi-
cherung einschließlich der Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung auf das Versi-
cherungsentgelt im Ganzen bzw. die Feuerschutzsteuer teilweise und die Versiche-
rungsteuer im Ganzen auf das Versicherungsentgelt bei der Wohngebäude- bzw. 
Hausratversicherung als Bemessungsgrundlage zugegriffen und damit das Versiche-
rungsentgelt doppelt belastet. Durch diese gemeinsamen Bemessungsgrundlagen 
kam es zu Abgrenzungsproblemen. Durch die neu geregelte Trennung und Zuwei-
sung eines festgelegten Anteils am Versicherungsentgelt in Absatz 1 jeweils nur auf 
die Feuerschutzsteuer bzw. nur auf die Versicherungsteuer erfolgt eine Verteilung 
der Anteile an der Bemessungsgrundlage auf die Steuergläubiger (Länder für die 
Feuerschutzsteuer bzw. Bund für die Versicherungsteuer). Diese Verteilung wurde 
so vorgenommen, dass die Länder mit einem Aufkommen an Feuerschutzsteuer 
nicht nur in Höhe von 320 Mio. €, sondern in Höhe von ca. 400 Mio. € bei gleich blei-
benden Versicherungsentgelten (laut Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
für 2007) rechnen können. Der über den Betrag von 320 Mio. Euro hinausgehende 
Betrag trägt Unwägbarkeiten der Rechtsänderung zugunsten der Länder Rechnung. 
 
Absatz 2 ist eine Folgeänderung, siehe Begründung zu Absatz 1. 
 

In Absatz 3 wird das Wort „Finanzamt“ durch „Bundeszentralamt für Steuern“ ersetzt 
(Folgeänderung, siehe Begründung zu Nummer 4) 
 

Zu Nummer 3 (§ 4) 
 
Die Regelsteuersätze für die Feuerschutzsteuer und die Versicherungsteuer werden 
vereinheitlicht, was zur Steuervereinfachung und zur Vermeidung von Gestaltungs-
missbrauch führt. In der Feuerversicherung und der Feuerbetriebsunterbrechungs-
versicherung galten bisher Steuersätze für die Feuerschutzsteuer in Höhe von 
8 Prozent und Versicherungsteuer in Höhe von 14 Prozent bezogen auf die gesamte 
Bemessungsgrundlage. Die Steuerschuldner waren also bisher in Höhe von 
22 Prozent steuerbelastet. Zur Sicherung einer gleichbleibenden Besteuerung wird 
daher ein neuer Sondersteuersatz in Höhe von 22 Prozent auf den jeweiligen Anteil 
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der Bemessungsgrundlage für die Feuerschutzsteuer und für die Versicherungsteuer 
gebildet. 
 

Zu Nummer 4 (§ 10) 
 
Die Änderung ist erforderlich, da die Zuständigkeit für die Verwaltung der Feuer-
schutzsteuer ausschließlich dem Bundeszentralamt für Steuern zugewiesen wurde 
(§ 5 Absatz 1 Nr. 25 FVG). 
 

Zu Nummer 5 (§ 11) 
 
Die bestehende Zerlegungsregelung für das Feuerschutzsteuer-Aufkommen auf die 
Länder endet bisher am 31. Dezember 2009 und wird daher bis 31. Dezember 2015 
verlängert. 

 

Zu Nummer 6 (§§ 14, 15) 

Ziel des § 14 ist, das gegenwärtige Feuerschutzsteuer-Aufkommen nach Übertra-
gung der Verwaltungskompetenzen für die Versicherungsteuer und die Feuerschutz-
steuer auf den Bund für die Finanzierung des Brand- und Katastrophenschutzes 
dauerhaft zu sichern durch Einführung eines absoluten Sockelbetrages. § 15 ist eine 
Folgeänderung zu § 14. 

 

Zu Nummer 7 (§§ 8,12) 
 
Folgeänderung (siehe Begründung zu Nr. 4). Das Wort „Finanzamt“ wird durch „Bun-
deszentralamt für Steuern“ ersetzt. 
 
 
 
Zu Artikel 13 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 


